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Gesetzentwurf
der Bundesrates

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Jugendstrafrechts
und zur Verbesserung und Beschleunigung des Jugendstrafverfahrens

A. Problem und Ziel
In den neunziger Jahren ist die registrierte Jugendkriminalität, insbesondere die
Gewaltkriminalität, stark angestiegen. In den letzten Jahren stagniert sie auf
Besorgnis erregend hohem Niveau. Es bedarf daher noch stärkerer Anstrengun-
gen, um der Kriminalität junger Menschen effektiv zu begegnen. Hierzu ist ein
wirksames Jugendstrafrecht unerlässlich. Dieses muss zum einen dem Jugend-
lichen spürbar verdeutlichen, dass sein strafbares Verhalten nicht hingenommen
wird. Zum anderen muss es ein flexibles Handlungsinstrumentarium zur Verfü-
gung stellen, das dem Jugendrichter einzelfallbezogen eine der Tat und dem
Täter angemessene, dem Erziehungsgedanken genügende Reaktion ermöglicht.
Das geltende Jugendstrafrecht hat sich in seiner Grundstruktur und in seinen
Leitprinzipien bewährt und ist insoweit nicht veränderungsbedürftig. In Teilbe-
reichen muss es jedoch verbessert werden:
– Es bedarf gezielter Erweiterungen des jugendstrafrechtlichen Instrumenta-

riums, um die Reaktionsmöglichkeiten der Jugendgerichte noch flexibler
und effektiver auszugestalten.

– Die Möglichkeiten der Verfahrensbeschleunigung sind zu optimieren.
– Die Belange des Opfers müssen auch im Jugendstrafrecht stärker zur Gel-

tung kommen, ohne dass dabei die Leitprinzipien des Jugendstrafrechts auf-
gegeben werden.

– Bei der Ahndung von Straftaten Heranwachsender ist die höchst unbefriedi-
gende, nach Regionen und Delikten unterschiedliche Rechtspraxis zu korri-
gieren.

– Das Jugendstrafrecht muss auch für schwerste Straftaten Heranwachsender
geeignete Reaktionsmöglichkeiten vorhalten. Der Schutz der Bevölkerung
vor besonders gefährlichen und rückfallgefährdeten Heranwachsenden ist zu
verbessern.

B. Lösung
Zur Erweiterung und Flexibilisierung des jugendstrafrechtlichen Handlungsins-
trumentariums schlägt der Entwurf im Einzelnen Folgendes vor:
– Die bisherigen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel werden unter dem

gemeinsamen Oberbegriff der „erzieherischen Maßnahmen“ zusammen-
geführt. Dies beseitigt eine zum Teil willkürlich erscheinende Unterteilung
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der Maßnahmen und ermöglicht eine ausschließlich an den Umständen des
Einzelfalls und dem Erziehungsgedanken ausgerichtete Auswahl der staat-
lichen Reaktion.

– Das Fahrverbot wird zu einer eigenständigen Sanktion des Jugendstrafrechts
ausgebaut. Der Anwendungsbereich dieser anerkannt wirksamen Maß-
nahme wird dabei für alle Arten von Straftaten eröffnet.

– Die Möglichkeit der Verhängung des so genannten Warnschussarrestes wird
geschaffen. Das Gericht kann danach neben einer zur Bewährung ausgesetz-
ten Jugendstrafe oder einer Aussetzung der Verhängung einer Jugendstrafe
Jugendarrest anordnen. Auf diese Weise können dem Jugendlichen nach-
drücklich der Ernst seiner Situation und die Notwendigkeit einer Verhaltens-
änderung vor Augen geführt werden.

– Die Zulässigkeit der Anordnung einer Meldepflicht als erzieherische Maß-
nahme wird gesetzlich klargestellt.

Der Entwurf will ferner den unbestimmten und stigmatisierenden Begriff der
„schädlichen Neigungen“ als eine Voraussetzung der Verhängung von Jugend-
strafe durch konkretere und verständlichere Kriterien ersetzen.

Zur Erleichterung einer zeitnahen gerichtlichen Reaktion auf Straftaten sieht
der Entwurf die Stärkung des vereinfachten Jugendverfahrens durch folgende
Regelungen vor:

– Den Jugendrichtern wird die Möglichkeit gegeben, gegen der Verhandlung
fern gebliebene Beschuldigte einen Vorführungs- oder Haftbefehl zu erlas-
sen (§ 230 Abs. 2 StPO).

– Der Anwendungsbereich des vereinfachten Jugendverfahrens wird auf Her-
anwachsende ausgedehnt, auf die Jugendstrafrecht Anwendung findet.

Eine Verbesserung des Opferschutzes will der Entwurf durch folgende Ände-
rungen im Jugendstrafverfahren erreichen:

– Dem Aspekt der Schadenswiedergutmachung wird stärkere Bedeutung bei-
gemessen, indem die Möglichkeit einer Adhäsionsentscheidung auch in den
Fällen eröffnet wird, in denen der Richter auf einen Heranwachsenden Ju-
gendstrafrecht anwendet.

– Die Nebenklage wird – mit Einschränkungen – auch in Verfahren gegen
Jugendliche zugelassen.

Für Heranwachsende schlägt der Entwurf Folgendes vor:

– Durch Änderung des § 105 JGG wird klargestellt, dass die Anwendung von
Jugendstrafrecht auf Heranwachsende lediglich im Ausnahmefall in Be-
tracht kommt. Hierdurch wird insbesondere einer sehr bedenklichen, nach
Regionen und Delikten höchst unterschiedlichen Anwendungspraxis von
Jugendstrafrecht entgegengewirkt.

– Zugleich wird die Möglichkeit geschaffen, bei schwersten Verbrechen
Heranwachsender, auf die ausnahmsweise noch Jugendstrafrecht zur An-
wendung kommt, Jugendstrafe von bis zu fünfzehn statt – wie bisher – bis
zu zehn Jahren zu verhängen.

– Zum Schutz der Bevölkerung vor hochgefährlichen Straftätern wird auch
gegenüber Heranwachsenden, auf die das allgemeine Strafrecht Anwendung
findet, die Sicherungsverwahrung wie bei Erwachsenen zugelassen.

C. Alternativen
Beibehaltung der gegenwärtigen, nicht befriedigenden Rechtslage.
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D. Finanzielle Auswirkungen auf die öffentlichen Haushalte
1. Haushaltsausgaben ohne Vollzugsaufwand
Ob und gegebenenfalls in welchem Umfang durch die Einführung des Warn-
schussarrestes ein Ausbau der Kapazitäten der Jugendarrestanstalten nötig sein
wird, ist derzeit nicht abzusehen.

2. Vollzugsaufwand
Ob durch den Entwurf insgesamt ein Vollzugsmehraufwand entsteht, lässt sich
nicht sicher abschätzen.
Zwar ist damit zu rechnen, dass durch die Einführung des Warnschussarrestes
Mehrkosten durch höhere Belegungszahlen der Jugendarrestanstalten entste-
hen. Die bessere präventive Wirkung dieser Sanktion gegenüber einer lediglich
zur Bewährung ausgesetzten Jugendstrafe dürfte sich andererseits für den
Jugendstrafvollzug kostenmindernd auswirken.
Die Ausweitung des Anwendungsbereichs des Fahrverbots könnte zu einer ver-
mehrten Anwendung dieser Sanktion anstelle von anderen Rechtsfolgen mit
deutlich höherem Vollzugsaufwand (zum Beispiel Jugendarrest) führen und
sich damit insgesamt kostensenkend auswirken.
Vorführungen und Haftbefehle gemäß § 230 Abs. 2 StPO im vereinfachten
Jugendverfahren können mit gewissen Mehrbelastungen für Polizei und Justiz
verbunden sein. Da diese Zwangsmittel aber die Durchführung des vereinfach-
ten Jugendverfahrens sichern, sind sie zugleich geeignet, in den einschlägigen
Fällen die Kosten der Durchführung des aufwändigeren „normalen“ Jugend-
strafverfahrens zu vermeiden, so dass sich die Gesetzesänderung insgesamt
nicht kostenerhöhend auswirken dürfte.
Bei der Durchführung eines Adhäsionsverfahrens gegen Heranwachsende steht
dem zu erwartenden Mehraufwand im Strafverfahren eine Entlastung im zivil-
gerichtlichen Bereich gegenüber.
Durch die Anwendung der Nebenklage auch in Verfahren gegen Jugendliche
könnten insbesondere durch die gleichzeitige Ausdehnung der notwendigen
Verteidigung Mehrkosten entstehen, die aber insgesamt durch die im Vergleich
zum allgemeinen Strafverfahrensrecht vorgesehenen Einschränkungen weit
gehend vermieden werden können.
Die Strafrahmenerhöhung für Heranwachsende, auf die Jugendstrafrecht ange-
wendet wird, und die Zulassung der Sicherungsverwahrung bei Heranwachsen-
den, wenn allgemeines Strafrecht zur Anwendung kommt, dürften sich kaum
messbar auswirken, weil es lediglich um wenige Einzelfälle geht.

E. Sonstige Kosten
Keine
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Anlage 1

Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Jugendstrafrechts
und zur Verbesserung und Beschleunigung des Jugendstrafverfahrens

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

Artikel 1

Änderung des Jugendgerichtsgesetzes
Das Jugendgerichtsgesetz in der Fassung der Bekannt-

machung vom 11. Dezember 1974 (BGBl. I S. 3427), zu-
letzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geändert:

a) In der Überschrift des zweiten Teils, Erstes Haupt-
stück, Zweiter Abschnitt wird das Wort „Erziehungs-
maßregeln“ durch die Wörter „Erzieherische Maß-
nahmen“ ersetzt.

b) Nach der Angabe zu § 9 wird folgende Angabe ein-
gefügt:

„Verwarnung … § 9a“.

c) Der Angabe zu § 10 werden die Wörter „und Auf-
lagen“ angefügt.

d) In der Angabe zu § 11 werden nach dem Wort „Wei-
sungen“ die Wörter „und Auflagen“ eingefügt.

e) Die Überschrift „Dritter Abschnitt Zuchtmittel“ wird
aufgehoben.

f) Die Angabe zu § 13 wird wie folgt gefasst:

„Fahrverbot … § 13“.

g) Die Angabe zu § 14 wird wie folgt gefasst:

„(weggefallen) … § 14“.

h) Die Angabe zu § 15 wird wie folgt gefasst:

„Jugendarrest … § 15“.

i) Die Angabe zu § 16 wird wie folgt gefasst:

„Arten des Jugendarrestes … § 16“.

j) In den Überschriften der nachfolgenden Abschnitte
des Zweiten Teils, Erstes Hauptstück, werden die An-
gaben „Vierter“, „Fünfter“, „Sechster“ und „Sieben-
ter“ durch die Angaben „Dritter“, „Vierter“, „Fünf-
ter“ und „Sechster“ ersetzt.

k) Im Fünften Teil wird die Angabe zu § 124 wie folgt
gefasst:

„Maßgaben des Einigungsvertrages … § 124“.

2. § 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird das Wort „Erziehungsmaßregeln“
durch die Wörter „erzieherische Maßnahmen“ er-
setzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

„(2) Die Straftat eines Jugendlichen wird mit
Jugendstrafe geahndet, wenn erzieherische Maßnah-
men nicht ausreichen.“

c) In Absatz 3 wird das Wort „Zuchtmitteln“ durch das
Wort „Jugendarrest“ ersetzt.

3. § 8 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 wird Satz 1 wie folgt gefasst:

„Mehrere erzieherische Maßnahmen können neben-
einander angeordnet werden.“

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „und die Erzie-
hungsbeistandschaft“ durch die Wörter „sowie
die Erziehungsbeistandschaft und ein Fahrverbot
(§ 13)“ ersetzt.

bb) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:

„Setzt er die Verhängung oder die Vollstreckung
der Jugendstrafe zur Bewährung aus, so kann er
daneben auch Jugendarrest verhängen.“

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „Erziehungsmaßregeln, Zuchtmit-
teln“ werden durch die Wörter „erzieherischen
Maßnahmen“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:

„Ein Fahrverbot nach § 44 des Strafgesetzbuches
darf nicht verhängt werden.“

4. In der Überschrift des Zweiten Teils, Erstes Hauptstück,
Zweiter Abschnitt, wird das Wort „Erziehungsmaßre-
geln“ durch die Wörter „Erzieherische Maßnahmen“ er-
setzt.

5. § 9 wird wie folgt gefasst:

„§ 9
Arten

(1) Erzieherische Maßnahmen sind

1. die Verwarnung (§ 9a),

2. die Erteilung von Weisungen und Auflagen (§ 10),

3. die Anordnung, Hilfe zur Erziehung im Sinne des
§ 12 in Anspruch zu nehmen,

4. das Fahrverbot (§ 13),

5. der Jugendarrest (§ 15).

(2) Erzieherische Maßnahmen haben nicht die Rechts-
wirkungen einer Strafe.“
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6. Nach § 9 wird folgender § 9a eingefügt:
„§ 9a

Verwarnung
Durch die Verwarnung soll dem Jugendlichen das Un-

recht der Tat eindringlich vorgehalten werden.“
7. § 10 wird wie folgt gefasst:

„§ 10
Weisungen und Auflagen

(1) Um die Erziehung des Jugendlichen zu fördern
und zu sichern und um ihm eindringlich zum Bewusst-
sein zu bringen, dass er für das von ihm begangene Un-
recht einzustehen hat, kann der Richter dem Jugendli-
chen Weisungen und Auflagen erteilen. Dabei dürfen an
den Jugendlichen keine unzumutbaren Anforderungen
gestellt werden.

(2) Der Richter kann den Jugendlichen insbesondere
anweisen,
1. Anordnungen zu befolgen, die sich auf den Aufent-

haltsort beziehen,
2. bei einer Familie oder in einem Heim zu wohnen,
3. eine Ausbildungs- oder Arbeitsstelle anzunehmen,
4. sich der Betreuung und Aufsicht einer bestimmten

Person (Betreuungshelfer) zu unterstellen,
5. an einem sozialen Trainingskurs teilzunehmen,
6. sich zu bemühen, einen Ausgleich mit dem Verletz-

ten zu erreichen (Täter-Opfer-Ausgleich),
7. den Verkehr mit bestimmten Personen oder den Be-

such von Gast- oder Vergnügungsstätten zu unterlas-
sen,

8. an einem Verkehrsunterricht teilzunehmen oder
9. sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht oder einer an-

deren Stelle zu melden.
Andere Weisungen sind nur zulässig, soweit sie darauf
gerichtet sind, die Lebensführung des Jugendlichen zu
regeln und dadurch seine Erziehung zu fördern und zu
sichern.

(3) Der Richter kann dem Jugendlichen auferlegen,
1. nach Kräften den durch die Tat verursachten Schaden

wieder gutzumachen,
2. sich persönlich bei dem Verletzten zu entschuldigen,
3. Arbeitsleistungen zu erbringen oder
4. einen Geldbetrag zu Gunsten einer gemeinnützigen

Einrichtung zu zahlen.
(4) Der Richter soll die Zahlung eines Geldbetrages

nur anordnen, wenn
1. der Jugendliche eine leichte Verfehlung begangen hat

und anzunehmen ist, dass er den Geldbetrag aus
Mitteln zahlt, über die er selbständig verfügen darf,
oder

2. dem Jugendlichen der Gewinn, den er aus der Tat er-
langt, oder das Entgelt, das er für sie erhalten hat,
entzogen werden soll.

(5) Der Richter kann dem Jugendlichen auch mit Zu-
stimmung des Erziehungsberechtigten und des gesetz-
lichen Vertreters auferlegen, sich einer heilerzieheri-
schen Behandlung durch einen Sachverständigen oder
einer Entziehungskur zu unterziehen. Hat der Jugend-
liche das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so soll dies
nur mit seinem Einverständnis geschehen.“

8. § 11 wird wie folgt geändert:
a) In der Überschrift und in Absatz 2 werden jeweils

nach dem Wort „Weisungen“ die Wörter „und Auf-
lagen“ eingefügt.

b) Absatz 1 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 wird der abschließende Punkt gestri-

chen und werden die Wörter „und Auflagen.“
angefügt.

bb) In Satz 2 werden die Angabe „Abs. 1 Satz 3
Nr. 5“ durch die Angabe „Abs. 2 Satz 1 Nr. 4“
und die Angabe „Abs. 1 Satz 3 Nr. 6“ durch die
Angabe „Abs. 2 Satz 1 Nr. 5“ ersetzt.

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert:
aa) In Satz 1 werden nach dem Wort „Weisungen“

die Wörter „oder Auflagen“ eingefügt.
bb) In Satz 3 werden nach dem Wort „Weisung“

die Wörter „oder Auflage“ eingefügt.
cc) Folgender Satz wird angefügt:

„Ist Jugendarrest vollstreckt worden, so kann
der Richter die Weisung oder Auflage ganz
oder zum Teil für erledigt erklären.“

9. Vor § 13 wird die Überschrift „Dritter Abschnitt
Zuchtmittel“ aufgehoben.

10. § 13 wird wie folgt gefasst:
„§ 13

Fahrverbot
Der Richter kann dem Jugendlichen verbieten, für

die Dauer von einem bis zu drei Monaten im Straßen-
verkehr Kraftfahrzeuge jeder oder einer bestimmten
Art zu führen. § 44 Abs. 2 und 3 und § 51 Abs. 5 des
Strafgesetzbuches sowie die §§ 268c und 450 Abs. 2
der Strafprozessordnung finden Anwendung.“

11. § 14 wird aufgehoben.
12. § 15 wird wie folgt gefasst:

„§ 15
Jugendarrest

Der Richter verhängt Jugendarrest, wenn sonstige
erzieherische Maßnahmen nicht ausreichen, um dem
Jugendlichen zum Bewusstsein zu bringen, dass er für
das begangene Unrecht einzustehen hat, Jugendstrafe
aber nicht geboten ist.“

13. In § 16 wird die Überschrift wie folgt gefasst:
„§ 16

Arten des Jugendarrestes“
14. In den nachfolgenden Überschriften der Abschnitte des

Zweiten Teils, Erstes Hauptstück, werden die Angaben
„Vierter“, „Fünfter“, „Sechster“ und „Siebenter“ durch
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die Angaben „Dritter“, „Vierter“, „Fünfter“ und
„Sechster“ ersetzt.

15. In § 17 wird Absatz 2 wie folgt gefasst:

„(2) Der Richter verhängt Jugendstrafe, wenn

1. eine in der Tat hervorgetretene Gefährdung oder
Störung der Persönlichkeitsentwicklung des Ju-
gendlichen die weitere Begehung nicht unerheb-
licher Straftaten befürchten lässt und erzieherische
Maßnahmen nicht ausreichen oder

2. wegen der Schwere der Schuld Strafe erforderlich
ist.“

16. In § 23 Abs. 1 wird Satz 4 wie folgt gefasst:

„Die §§ 10 und 11 Abs. 3 gelten entsprechend.“

17. In § 26 wird Absatz 3 folgender Satz angefügt:

„Ein nach § 8 Abs. 2 Satz 2 verhängter Jugendarrest
wird in dem Umfang, in dem er vollstreckt wurde, auf
die Jugendstrafe angerechnet.“

18. § 27 wird wie folgt geändert:

a) Die Wörter „schädliche Neigungen“ werden durch
die Wörter „eine Gefährdung oder Störung der Per-
sönlichkeitsentwicklung“ und das Wort „sind“ wird
durch das Wort „ist“ ersetzt.

b) Nach dem Wort „Jugendstrafe“ wird die Angabe
„nach § 17 Abs. 2 Nr. 1“ eingefügt.

19. § 30 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Stellt sich vor allem durch schlechte Füh-
rung des Jugendlichen während der Bewährungs-
zeit heraus, dass die in dem Schuldspruch missbil-
ligte Tat auf eine Gefährdung oder Störung der
Persönlichkeitsentwicklung von einem Umfang zu-
rückzuführen ist, dass eine Jugendstrafe nach § 17
Abs. 2 Nr. 1 erforderlich ist, so erkennt der Richter
auf die Strafe, die er im Zeitpunkt des Schuld-
spruchs bei sicherer Beurteilung der Gefährdung
oder Störung der Persönlichkeitsentwicklung des
Jugendlichen ausgesprochen hätte. § 26 Abs. 3
Satz 3 gilt entsprechend.“

b) In Absatz 2 wird nach der Angabe „Absatzes 1“ die
Angabe „Satz 1“ eingefügt.

20. § 31 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Erziehungsmaß-
regeln, Zuchtmittel“ durch die Wörter „erzie-
herische Maßnahmen“ ersetzt.

bb) In Satz 2 werden die Wörter „Erziehungsmaß-
regeln und Zuchtmittel“ durch die Wörter „er-
zieherische Maßnahmen“ ersetzt.

b) Absatz 2 wird wie folgt geändert:

aa) In Satz 1 werden die Wörter „Erziehungsmaß-
regel, ein Zuchtmittel“ durch die Wörter „er-
zieherische Maßnahme“ ersetzt.

bb) Folgender Satz wird angefügt:
„§ 26 Abs. 3 Satz 3 und § 30 Abs. 1 Satz 2
bleiben unberührt.“

c) In Absatz 3 Satz 2 werden die Wörter „Erziehungs-
maßregeln und Zuchtmittel“ durch die Wörter „er-
zieherische Maßnahmen“ ersetzt.

21. In § 38 Abs. 3 Satz 3 Halbsatz 1 wird nach der Angabe
„§ 10“ die Angabe „Abs. 2“ eingefügt.

22. In § 39 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Erziehungs-
maßregeln, Zuchtmittel“ durch die Wörter „erziehe-
rische Maßnahmen“ ersetzt.

23. In § 45 wird Absatz 3 wie folgt geändert:
a) In Satz 1 wird die Angabe „Abs. 1 Satz 3 Nr. 4, 7

und 9“ durch die Angabe „Abs. 2 Satz 1 Nr. 6
und 8“ ersetzt.

b) Satz 3 wird wie folgt gefasst:
„§ 11 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.“

24. In § 47 wird Absatz 1 wie folgt geändert:
a) In Satz 2 und 5 werden jeweils die Wörter „Aufla-

gen, Weisungen oder“ gestrichen.
b) Satz 6 wird wie folgt gefasst:

„§ 11 Abs. 3 ist nicht anzuwenden.“
25. § 53 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 werden die Wörter „von Erziehungsmaß-
regeln“ durch die Angabe „erzieherischer Maßnah-
men nach den §§ 9a, 10 und 12“ ersetzt.

b) In Satz 2 wird das Wort „Erziehungsmaßregel“
durch die Wörter „solche erzieherische Maßnahme“
ersetzt.

26. In § 54 Abs. 1 Satz 1 wird das Wort „Zuchtmitteln“
durch das Wort „Jugendarrest“ ersetzt.

27. In § 55 Abs. 1 Satz 1 werden jeweils die Wörter „Er-
ziehungsmaßregeln oder Zuchtmittel“ durch die Wör-
ter „erzieherische Maßnahmen“ und jeweils das Wort
„Erziehungsmaßregeln“ durch die Wörter „erziehe-
rischen Maßnahmen“ ersetzt.

28. In § 57 wird Absatz 1 folgender Satz angefügt:
„Wird die Aussetzung der Jugendstrafe nachträglich
durch Beschluss angeordnet, gilt § 8 Abs. 2 Satz 2 ent-
sprechend.“

29. In § 59 Abs. 1 Satz 1 wird nach dem Wort „allein“ die
Angabe „oder zusammen mit der Anordnung eines Ju-
gendarrestes nach § 8 Abs. 2 Satz 2“ eingefügt.

30. In § 65 Abs. 1 werden die Sätze 1 und 2 wie folgt ge-
fasst:
„Nachträgliche Entscheidungen, die sich auf Weisun-
gen oder Auflagen beziehen (§ 11 Abs. 2, 3), trifft der
Richter des ersten Rechtszuges nach Anhörung der
Staatsanwaltschaft und des Jugendlichen durch Be-
schluss. Soweit erforderlich, sind der Vertreter der Ju-
gendgerichtshilfe, der nach § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4
bestellte Betreuungshelfer und der nach § 10 Abs. 2
Satz 1 Nr. 5 tätige Leiter eines sozialen Trainingskur-
ses zu hören.“
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31. In § 66 Abs. 1 Satz 1 werden die Wörter „Erziehungs-
maßregeln, Zuchtmittel“ durch die Wörter „erziehe-
rischen Maßnahmen“ ersetzt.

32. § 68 wird wie folgt geändert:
a) In Nummer 3 wird das Wort „oder“ durch ein

Komma ersetzt.
b) In Nummer 4 wird der abschließende Punkt durch

das Wort „oder“ ersetzt.
c) Folgende Nummer 5 wird angefügt:

„5. die Nebenklage nach § 80 Abs. 3 zugelassen
wird.“

33. § 76 wird wie folgt geändert:
a) In Satz 1 werden die Wörter „Weisungen erteilen,

die Erziehungsbeistandschaft anordnen, Zuchtmit-
tel verhängen, auf ein Fahrverbot erkennen“ durch
die Wörter „erzieherische Maßnahmen (§ 9) anord-
nen“ ersetzt.

b) Nach Satz 1 wird folgender Satz eingefügt:
„Er sieht von einem Antrag im Sinne von Satz 1 ab,
wenn die Anordnung von Hilfe zur Erziehung nach
§ 12 Nr. 2 zu erwarten ist.“

34. In § 78 wird Absatz 3 folgender Satz angefügt:
„§ 230 Abs. 2 der Strafprozessordnung findet entspre-
chende Anwendung.“

35. In § 80 wird Absatz 3 wie folgt gefasst:
„(3) Gegen einen Jugendlichen ist die Nebenklage

nur zulässig, wenn Gründe der Erziehung nicht entge-
genstehen. Der erhobenen öffentlichen Klage kann sich
als Nebenkläger nur anschließen, wer durch eine
rechtswidrige Tat
1. nach den §§ 174 bis 174c, 176 bis 180, 180b, 181

und 182 des Strafgesetzbuches,
2. nach den §§ 221, 224 bis 226 und 340 des Strafge-

setzbuches,
3. nach den §§ 234 bis 235 und 239 Abs. 3 und 4 und

den §§ 239a und 239b des Strafgesetzbuches
oder durch eine versuchte rechtswidrige Tat nach den
§§ 211 und 212 des Strafgesetzbuches verletzt ist. Der
Richter entscheidet nach Anhörung des Angeschuldig-
ten und dessen Erziehungsberechtigten und gesetzli-
chen Vertreters sowie der Jugendgerichtshilfe über den
Anschluss; diese Entscheidung ist nicht anfechtbar. Im
Übrigen gelten die §§ 395 bis 402 Strafprozessordnung
entsprechend; § 395 Abs. 2 Nr. 3 Strafprozessordnung
findet keine Anwendung.“

36. In § 87 wird Absatz 4 folgender Satz angefügt:
„Ein nach § 8 Abs. 2 Satz 2 verhängter Jugendarrest
wird nicht mehr vollstreckt, wenn nach § 26 Abs. 1 die
Aussetzung der Jugendstrafe widerrufen oder nach
§ 30 Abs. 1 Satz 1 auf die Jugendstrafe erkannt
wurde.“

37. In § 104 Abs. 4 Satz 1 wird das Wort „Erziehungsmaß-
regeln“ durch die Angabe „erzieherische Maßnahmen
nach den §§ 9a, 10 und 12“ ersetzt.

38. § 105 wird wie folgt geändert:

a) Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

„(1) Auf die Straftaten eines Heranwachsenden
ist das allgemeine Strafrecht anzuwenden.“

b) Nach Absatz 1 wird folgender Absatz 2 eingefügt:

„(2) Bestand zum Zeitpunkt der Tat bei dem Her-
anwachsenden eine erhebliche Verzögerung in der
sittlichen oder geistigen Entwicklung und ist des-
halb eine erzieherische Einwirkung geboten, so
wendet der Richter die für einen Jugendlichen gel-
tenden Vorschriften der §§ 4 bis 8, 9 Abs. 1 Nr. 1, 2,
4 und 5, Abs. 2, §§ 9a bis 11 und 13 bis 32 entspre-
chend an.“

c) Die bisherigen Absätze 2 und 3 werden die Ab-
sätze 3 und 4.

d) Im neuen Absatz 4 wird das Wort „zehn“ durch das
Wort „fünfzehn“ ersetzt.

39. In § 106 werden die Absätze 3 und 4 aufgehoben.

40. In § 109 Abs. 2 wird Satz 1 wie folgt geändert:

a) Nach der Angabe „74,“ wird die Angabe „76 bis 78
und“ eingefügt.

b) Die Angabe „und § 81“ wird gestrichen.

41. In § 112 Satz 3 werden nach dem Wort „Weisungen“
die Wörter „und Auflagen“ eingefügt.

42. In § 112a Nr. 2 werden die Wörter „als Erziehungs-
maßregel“ gestrichen.

43. § 124 wird wie folgt gefasst:

„§ 124
Maßgaben des Einigungsvertrages

(1) Die in Anlage I Kapitel III Sachgebiet C Ab-
schnitt III Nr. 3 Buchstabe b des Einigungsvertrages
vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 885, 957) enthal-
tene Verweisung auf § 15 Abs. 2 Nr. 1 ist gegenstands-
los; diese Maßgabe gilt nunmehr für § 10 Abs. 4 Nr. 1.

(2) Die in Anlage I Kapitel III Sachgebiet C Ab-
schnitt III Nr. 3 Buchstabe c und d des Einigungsver-
trages vom 31. August 1990 (BGBl. II S. 885, 957)
aufgeführten Maßgaben sind nicht mehr anzuwenden.“

Artikel 2

Änderung der Strafprozessordnung
Die Strafprozessordnung in der Fassung der Bekannt-

machung vom 7. April 1987 (BGBl. I S. 1074, 1319), zu-
letzt geändert durch …, wird wie folgt geändert:

1. In § 111a Abs. 5 Satz 2 wird nach der Angabe „§ 44 des
Strafgesetzbuches“ die Angabe „oder nach § 13 des
Jugendgerichtsgesetzes“ eingefügt.

2. In § 479 Abs. 2 Nr. 1 werden die Wörter „Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln“ durch die Wörter „erzie-
herischen Maßnahmen“ ersetzt.
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Artikel 3

Änderung des Bundeszentralregistergesetzes

Das Bundeszentralregistergesetz in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 21. September 1984 (BGBl. I S. 1229,
1985 I S. 195), zuletzt geändert durch …, wird wie folgt ge-
ändert:

1. In § 5 Abs. 2 werden die Wörter „Erziehungsmaßregeln
und Zuchtmitteln“ durch die Wörter „erzieherischen
Maßnahmen“ ersetzt.

2. § 13 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 1 Nr. 1 Halbsatz 1 wird das abschließende
Semikolon gestrichen und werden die Wörter „sowie
ein daneben angeordneter Jugendarrest;“ angefügt.

b) In Absatz 2 Satz 2 werden nach den Wörtern „einen
Schuldspruch“ die Wörter „sowie einen daneben an-
geordneten Jugendarrest“ eingefügt.

3. In § 32 Abs. 2 Nr. 8 werden die Wörter „Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln“ durch die Wörter „erzie-
herischen Maßnahmen“ ersetzt.

4. In § 46 Abs. 1 Nr. 1 Buchstabe g werden die Wörter „Er-
ziehungsmaßregeln oder Zuchtmitteln“ durch die Wörter
„erzieherischen Maßnahmen“ ersetzt.

5. In § 60 wird Absatz 1 wie folgt geändert:

a) In Nummer 2 werden die Wörter „Erziehungsmaß-
regeln oder Zuchtmitteln“ durch die Wörter „erziehe-
rischen Maßnahmen“ ersetzt.

b) In Nummer 3 werden nach dem Wort „Schuldspruch“
die Wörter „sowie ein daneben angeordneter Jugend-
arrest“ eingefügt.

Artikel 4

Änderung des Bundesdatenschutzgesetzes

In § 14 Abs. 2 Nr. 7 des Bundesdatenschutzgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 2003
(BGBl. I S. 66), das zuletzt durch … geändert worden ist,
werden die Wörter „Erziehungsmaßregeln oder Zuchtmit-
teln“ durch die Wörter „erzieherischen Maßnahmen“ er-
setzt.

Artikel 5
Änderung des Ausländergesetzes

In § 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 des Ausländergesetzes vom
9. Juli 1990 (BGBl. I S. 1354, 1356), das zuletzt durch …
geändert worden ist, werden die Wörter „Erziehungsmaß-
regeln oder Zuchtmitteln“ durch die Wörter „erzieherischen
Maßnahmen“ ersetzt.

Artikel 6
Änderung des Einführungsgesetzes

zum Strafgesetzbuch
Das Einführungsgesetz zum Strafgesetzbuch vom 2. März

1974 (BGBl. I S. 469, 1975 I S. 1916, 1976 I S. 507), zuletzt
geändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. Artikel 1a wird wie folgt geändert:

a) Absatz 3 wird aufgehoben.
b) Der bisherige Absatz 4 wird Absatz 3.

2. In Artikel 293 Abs. 3 wird die Angabe „§ 10 Abs. 1
Satz 3 Nr. 4 und § 15 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3“ durch die An-
gabe „§ 10 Abs. 3 Nr. 3“ ersetzt.

3. In Artikel 313 Abs. 1 Satz 2 werden die Wörter „Erzie-
hungsmaßregeln und Zuchtmittel“ durch die Wörter
„erzieherische Maßnahmen“ ersetzt.

Artikel 7
Änderung des Straßenverkehrsgesetzes

Das Straßenverkehrsgesetz in der Fassung der Bekannt-
machung vom 5. März 2003 (BGBl. I S. 310, 919), zuletzt
geändert durch …, wird wie folgt geändert:
1. In § 21 Abs. 1 Nr. 1 und 2 sowie Abs. 3 Nr. 1 und 2 wird

jeweils nach der Angabe „§ 44 des Strafgesetzbuchs“ die
Angabe „, § 13 des Jugendgerichtsgesetzes“ eingefügt.

2. In § 35 Abs. 1 Nr. 2 werden die Wörter „Erziehungs-
maßregeln oder Zuchtmitteln“ durch die Wörter „erzie-
herischen Maßnahmen“ ersetzt.

Artikel 8
Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
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Begründung

A. Allgemeines
Die in den letzten Jahren auf Besorgnis erregend hohem
Niveau stagnierende Jugendkriminalität stellt eine gesamt-
gesellschaftliche Herausforderung dar, der durch verstärkte
Anstrengungen aller staatlichen und gesellschaftlichen
Kräfte entschieden begegnet werden muss. Für die wirk-
same Bekämpfung der Jugendkriminalität ist neben sonsti-
gen präventiven Maßnahmen ein flexibles Jugendstrafrecht
mit einer breiten Palette an Sanktions- und Reaktionsmög-
lichkeiten notwendig. Diese muss dem Jugendrichter ermög-
lichen, eine der Tat und dem Täter angemessene, am Erzie-
hungsgedanken ausgerichtete staatliche Reaktion zu wählen
und dem jugendlichen Straftäter das Unrecht seines Tuns
nachhaltig zu verdeutlichen. Zwar hat sich das Jugendstraf-
recht in seiner Grundstruktur und in seinen Leitprinzipien
bewährt und ist insoweit nicht veränderungsbedürftig. In
Teilbereichen ist es jedoch in den Reaktionsmöglichkeiten
zu begrenzt. Es ist das Anliegen dieses Gesetzentwurfs, die
jugendstrafrechtlichen Handlungsmöglichkeiten durch Än-
derungen im Sanktionensystem des Jugendgerichtsgesetzes
sinnvoll zu erweitern und für eine verbesserte Bekämpfung
der Jugendkriminalität noch flexibler zu gestalten (vgl. un-
ten I.).
Je schneller die staatliche Reaktion auf eine Straftat folgt,
desto größer ist die präventive Wirkung, die von ihr aus-
geht. Der Entwurf schlägt deshalb eine Stärkung und erwei-
terte Anwendbarkeit des vereinfachten Jugendverfahrens
(§§ 76 bis 78 JGG) vor (vgl. unten II.).
Auch wenn das Jugendstrafverfahren notwendig täterorien-
tiert ist, muss den Opferbelangen angemessen Geltung ver-
schafft werden. Der Entwurf will daher die Interessen der
Opfer im Jugendstrafverfahren stärker berücksichtigen, so-
weit dies ohne Aufgabe wesentlicher Leitprinzipien des
Jugendgerichtsgesetzes möglich ist (vgl. unten III.).
Weiter will der Entwurf den nicht mehr zeitgemäßen Begriff
der schädlichen Neigungen als eine Voraussetzung für die
Verhängung von Jugendstrafe durch konkretere Kriterien er-
setzen (vgl. unten IV.).
Schließlich sollen die Vorschriften über die Anwendung des
allgemeinen Strafrechts auf Heranwachsende geändert wer-
den, um der sehr bedenklichen, nach Regionen und Delikten
höchst unterschiedlichen Sanktionspraxis der Jugendge-
richte entgegenzuwirken. Schließlich schlägt der Entwurf
vor, bei Heranwachsenden das Höchstmaß der Jugendstrafe
auf 15 Jahre anzuheben sowie im Falle der Anwendung all-
gemeinen Strafrechts wie bei Erwachsenen die Sicherungs-
verwahrung zuzulassen (vgl. unten V.).

I. Erweiterung und Flexibilisierung
des jugendstrafrechtlichen
Handlungsinstrumentariums

1. Aufhebung der Trennung von Erziehungsmaßregeln
und Zuchtmitteln

Schon im Gesetzentwurf der Bundesregierung zum Ers-
ten Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgesetzes
(1. JGGÄndG) wurde das Verhältnis zwischen Erziehungs-

maßregeln und Zuchtmitteln ausdrücklich als regelungsbe-
dürftig anerkannt. Ausdiskutierte konkrete Lösungsvor-
schläge gab es indes noch nicht. Um das Inkrafttreten der
damals für vordringlich gehaltenen und daher vorgeschlage-
nen Regelungen nicht zu verzögern, ist darauf verzichtet
worden, das Recht der Erziehungsmaßregeln und Zuchtmit-
tel einer Lösung zuzuführen. Der Ansatz sollte aber „zu ei-
nem späteren Zeitpunkt aufgegriffen werden“ (vgl. Bundes-
tagsdrucksache 11/5829, S. 13 f.; siehe auch die Stellung-
nahme des Bundesrates S. 41). Der Gesetzgeber ist daher
insoweit schon lange in der Pflicht.

Der Entwurf will die Kategorien der Erziehungsmaßregeln
und Zuchtmittel nun zu einem einheitlichen Katalog der „er-
zieherischen Maßnahmen“ zusammenfassen. Die Aufhe-
bung der dogmatisch nicht überzeugenden und in der Praxis
nicht immer durchgehaltenen Unterscheidung zwischen den
Erziehungsmaßregeln und den Zuchtmitteln ermöglicht dem
Gericht eine flexiblere und individuellere Rechtsanwen-
dung. Insbesondere entbindet sie das Gericht von der bishe-
rigen Beschränkung, Erziehungsmaßregeln allein aus erzie-
herischen Gründen einsetzen zu dürfen, während zur Ver-
deutlichung des Unrechts der Tat nur die Zuchtmittel zur
Verfügung standen. Sie trägt ferner dem Umstand Rech-
nung, dass die Maßnahmen zumeist mehrere Zielrichtungen
haben und oft sowohl der erzieherischen Einwirkung auf die
Lebensführung des Jugendlichen als auch der Normverdeut-
lichung dienen. Die Zusammenfassung vereinheitlicht und
vereinfacht zudem die Regelungen zur Laufzeit, nachträgli-
chen Änderung und Durchsetzung von Weisungen und Auf-
lagen.

Bisher sucht man im Gesetz vergeblich nach einer überzeu-
genden Differenzierung zwischen Erziehungsmaßregeln
und Zuchtmitteln. Insbesondere bei Arbeitsauflagen oder
-weisungen ist augenfällig, dass das Gesetz selbst keine
klare Unterscheidung bietet: Die Erbringung von Arbeits-
leistungen kann als Erziehungsmaßregel (Weisung) oder
Zuchtmittel (Auflage) angeordnet werden; in beiden Fällen
kann eine nachträgliche Änderung erfolgen (§ 11 Abs. 2,
§ 15 Abs. 3 JGG) und Beugearrest verhängt werden (§ 11
Abs. 3, § 15 Abs. 3 JGG). Gerade Arbeitsauflagen haben je
nach Situation und konkreter Ausgestaltung oft unterschied-
liche Schwerpunkte.

Auch die anderen Sanktionen – besonders in ihrer konkreten
Ausprägung – sind zumeist multifunktional, so dass die Zu-
ordnung der einzelnen Sanktionen zu den Katalogen der Er-
ziehungsmaßregeln und Zuchtmittel vielfach willkürlich er-
scheint. Die Gruppen sind zudem in sich überaus heterogen,
insbesondere die Gruppe der Zuchtmittel mit ihrer Band-
breite von der Verwarnung bis zum Jugendarrest. Der mit
dem Ersten Gesetz zur Änderung des Jugendgerichtsgeset-
zes (1. JGGÄndG) vom 30. August 1990 (BGBl. I S. 1853)
verknüpfte Gedanke, dass namentlich die Betreuungswei-
sung, der soziale Trainingskurs und der Täter-Opfer-Aus-
gleich, d. h. Erziehungsmaßregeln in Gestalt von Weisun-
gen, das Zuchtmittel des Jugendarrestes ersetzen könnten,
hat die Grenzen zwischen Zuchtmitteln und Erziehungs-
maßregeln weiter verwischt (vgl. H.-J. Albrecht, Verhand-
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lungen des 64. Deutschen Juristentages Berlin 2002, Band I,
S. D 145) – auch wenn sich die entsprechende Erwartung
kaum erfüllt haben dürfte.

Die unbefriedigende Rechtslage spiegelt sich darin wider,
dass die Praxis sich vielfach nicht an der dogmatischen Un-
terscheidung von Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln
orientiert, sondern zum Beispiel oft nur einheitlich die Er-
bringung von Arbeitsleistungen anordnet.

Durch die Schaffung eines einheitlichen Katalogs der „er-
zieherischen Maßnahmen“ werden diese Unzulänglichkei-
ten der bisherigen Rechtslage behoben. Zugleich wird der
im Jahre 1943 in das Reichsjugendgerichtsgesetz vom
6. November 1943 (RGBl. I S. 1541) eingeführte, fragwür-
dige Begriff des Zuchtmittels, der ein überholtes Erzie-
hungsverständnis impliziert, aufgegeben. Schon jetzt findet
dieser Begriff im Beitrittsgebiet keine Anwendung (Anlage I
Kapitel III Sachgebiet C Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe c und
Buchstabe d des Einigungsvertrages).

Der Entwurf sieht bewusst davon ab, die erzieherischen
Maßnahmen nach ihrem Zweck oder der Eingriffsintensität
zu unterteilen oder abzustufen und betont damit Gleichwer-
tigkeit und Ersetzungsmöglichkeiten. Gegen jeglichen Ver-
such einer Abstufung oder Festschreibung von Prioritäten
spricht, dass der (in § 5 Abs. 2 JGG und § 15 JGG-E zum
Ausdruck kommende) Grundsatz der Verhältnismäßigkeit
bereits eine Reihenfolge für den konkreten Fall vorgibt. Vor
allem aber könnte ein abgestufter Katalog den Besonderhei-
ten des Einzelfalls nicht ausreichend Rechnung tragen. Jede
Maßnahme kann durch ihre konkrete Ausgestaltung anders
einzustufen sein als nach ihrer generellen Zielrichtung. Zu-
dem wäre eine neue Unterteilung der Maßnahmen ohne
Nutzen für die praktische Rechtsanwendung. Gerichte und
Staatsanwaltschaften brauchen weder zusätzliche Oberbe-
griffe noch weitere Vorgaben, sondern Flexibilität für eine
einzelfallgerechte Ahndung. Sie finden auch ohne solche
vermeintlichen Hilfen eine sachgerechte Lösung.

Ein umfassender einheitlicher Katalog steht ferner im Ein-
klang mit internationalen Vorgaben wie etwa Artikel 40
Abs. 4 des UN-Übereinkommens über die Rechte des Kin-
des vom 20. November 1989 und Ziffer 18.1 der Mindest-
grundsätze der Vereinten Nationen für die Jugendgerichts-
barkeit (Beijing-Grundsätze) vom 29. November 1985
(Fundstelle: Internationale Menschenrechtsstandards und
das Jugendkriminalrecht, Dokumente der Vereinten Natio-
nen und des Europarates, Bundesministerium der Justiz
(Hrsg.), Berlin 2001, S. 54 f. bzw. S. 81 f.).

2. Fahrverbot

Das Fahrverbot soll im Jugendstrafrecht zu einer eigenstän-
digen, nicht auf Taten im Zusammenhang mit dem Straßen-
verkehr beschränkten Sanktion ausgebaut werden. Im Hin-
blick darauf, dass das Führen von Kraftfahrzeugen gerade
bei Jugendlichen und Heranwachsenden einen hohen Pres-
tigewert hat, kann das Fahrverbot nachhaltige Wirkung er-
zielen. Es ermöglicht durch die empfindliche Einschrän-
kung der Mobilität eine spürbare Ahndung der Tat, ohne
dem Verurteilten die Freiheit völlig zu entziehen. Anders als
die Geldauflage, die nicht selten von Dritten geleistet wird,
ist das Fahrverbot nicht abwälzbar und trifft daher „punkt-

genau“ den Verurteilten selbst. Zudem ermöglicht es eine
erzieherische Einflussnahme auf die Lebensführung des Ju-
gendlichen. Dabei hat es gegenüber anderen strafrechtlichen
Rechtsfolgen den Vorzug, dass es in der Vollstreckung kaum
Aufwand verursacht.

3. Warnschussarrest

Der Entwurf schlägt ferner die Einführung des so genannten
Warnschussarrestes vor. Dafür sprechen wichtige erziehe-
rische Gründe. Nach den Erfahrungen der Praxis wird die
zur Bewährung ausgesetzte Jugendstrafe von vielen Jugend-
lichen als Sanktion kaum wahrgenommen. Die mit der Aus-
setzung zur Bewährung verbundenen Auflagen und Weisun-
gen sowie Maßnahmen der Bewährungshilfe reichen oft
nicht aus, um den Verurteilten den Ernst der Lage vor
Augen zu führen. Die gleichzeitige Anordnung von Jugend-
arrest macht den Jugendlichen hingegen unmissverständlich
deutlich, dass eine Verhaltensänderung notwendig ist, wenn
sie den Vollzug der Jugendstrafe vermeiden wollen. Der
Warnschussarrest ermöglicht zudem im Einzelfall eine heil-
same Trennung aus einem ungünstigen Umfeld und sichert
dem Bewährungshelfer den ersten Kontakt.

Die vorgesehene Koppelungsmöglichkeit wird mitunter
eine Aussetzung von Jugendstrafe zur Bewährung auch in
Fällen zulassen, in denen dies bisher nicht gerechtfertigt
war, weil ohne die intensive Einwirkung auf den Jugend-
lichen durch den Warnschussarrest eine positive Sozialprog-
nose nicht gestellt werden konnte.

Insbesondere in Fällen der Mittäterschaft kann durch den
Warnschussarrest darüber hinaus verhindert werden, dass
der Verurteilte, dessen Tat mit Jugendstrafe zur Bewährung
geahndet wird, besser steht als derjenige, bei dem „nur“
Jugendarrest verhängt wird. Gerade in Komplizensachen ist
es den Jugendlichen kaum zu vermitteln und daher erziehe-
risch abträglich, wenn von mehreren Beteiligten der „weni-
ger kriminelle“ einen Jugendarrest verbüßen muss, während
derjenige, bei dem die Voraussetzungen der Jugendstrafe
vorliegen, aber eine Strafaussetzung zur Bewährung bewil-
ligt werden kann, von einem derart intensiven Eingriff (zu-
nächst) verschont bleibt.

Die Dogmatik des Jugendstrafrechts steht einer Koppelung
von Jugendstrafe und Jugendarrest nicht entgegen. Der Ein-
wand, die Sanktionen würden nach der Systematik des
Jugendgerichtsgesetzes auf unterschiedliche Tätergruppen
abzielen, überzeugt nicht. Bereits dem geltenden Jugend-
strafrecht ist die Kombination einer zur Bewährung ausge-
setzten Jugendstrafe mit Zuchtmitteln nicht fremd. So kön-
nen gemäß § 23 Abs. 1 Satz 4, § 29 Satz 2 JGG neben der
Aussetzung der Verhängung oder der Vollstreckung der
Jugendstrafe auch die in § 15 Abs. 1 und 2 JGG genannten
Auflagen angeordnet werden.

Auch die mitunter geäußerten Bedenken, durch die unter
Umständen nicht zeitnah nach dem Urteil erfolgende Voll-
streckung des Jugendarrestes könne eine in der Bewäh-
rungszeit bereits eingetretene positive Entwicklung des Ver-
urteilten gefährdet werden, greifen nicht durch. § 87 Abs. 3
JGG lässt es nämlich in solchen Fällen zu, von der Voll-
streckung des Jugendarrestes nachträglich abzusehen.
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4. Meldeweisung

Der Katalog der erzieherischen Maßnahmen soll nunmehr
auch die Meldepflicht enthalten. Den Jugendlichen anzu-
weisen, sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht oder einer
anderen Stelle zu melden, kann als spürbare Einflussnahme
auf sein Freizeitverhalten hohe erzieherische Wirkung ha-
ben. Die Einengung seines Freiheitsraums kann zudem eine
effektive Präventionsmaßnahme darstellen. Im Sicherheits-
recht wird bereits seit längerem die Möglichkeit genutzt,
durch eine auf die polizeiliche Generalklausel gestützte
Meldeauflage Betroffenen eine Reise und/oder den Besuch
einer Veranstaltung unmöglich zu machen, um zum Beispiel
der Gefahr zu begegnen, dass diese sich bei Fußballspielen
als „Hooligans“ betätigen oder sich bei militanten Veran-
staltungen (wie z. B. „Chaostagen“) an Ausschreitungen be-
teiligen. Es liegt nahe, dieses Instrument auch als strafrecht-
liche Reaktion auf einschlägige Taten zu nutzen.

II. Verbesserung und Erweiterung
des vereinfachten Jugendverfahrens

Der Entwurf stärkt das vereinfachte Jugendverfahren, indem
die Zwangsmittel des § 230 Abs. 2 StPO nutzbar gemacht
werden. Das vereinfachte Jugendverfahren (§§ 76 bis 78
JGG) erlaubt eine rasche und damit pädagogisch sinnvolle
gerichtliche Reaktion auf Straftaten Jugendlicher, wenn zu
erwarten ist, dass der Jugendrichter keine weiter gehenden
als die in § 76 JGG genannten Maßnahmen treffen wird. Es
bietet in Fällen leichter bis mittlerer Kriminalität verfahrens-
mäßige Erleichterungen (vgl. § 78 Abs. 3 JGG), die die Be-
schleunigung des Verfahrens ermöglichen. Das vereinfachte
Jugendverfahren schont zudem die personellen Ressourcen
der Justiz, weil es weder eine förmliche Anklageerhebung
noch die Anwesenheit eines Staatsanwalts in der Verhand-
lung erfordert.

Allerdings sind die Gerichte hier bislang auf das freiwillige
Erscheinen des Täters angewiesen. Erscheint der Jugend-
liche nicht, verkehrt sich die mit dem vereinfachten Jugend-
verfahren angestrebte Verfahrensbeschleunigung in ihr Ge-
genteil. Die Staatsanwaltschaft ist dann gezwungen, ihren
Antrag auf Entscheidung im vereinfachten Jugendverfahren
zurückzunehmen und Anklage zu erheben. Dies kann zu
einer erheblichen Verfahrensverzögerung führen, die gerade
dem aus dem Erziehungsgedanken abgeleiteten Gebot der
besonderen Verfahrensbeschleunigung in Jugendsachen wi-
derspricht. Der Beschleunigungseffekt hängt damit von der
Kooperationsbereitschaft des Beschuldigten ab. Durch die
Ergänzung des § 78 Abs. 3 JGG soll deshalb den Gerichten
die Möglichkeit gegeben werden, gegen einen der Haupt-
verhandlung ohne genügende Entschuldigung fern gebliebe-
nen Jugendlichen einen Vorführungs- oder Haftbefehl ge-
mäß § 230 Abs. 2 StPO zu erlassen. Dass dabei regelmäßig
von der Vorführung und nur in Ausnahmefällen vom Haft-
befehl Gebrauch zu machen ist, folgt aus dem allgemeinen
Grundsatz der Verhältnismäßigkeit und bedarf daher keiner
ausdrücklichen gesetzlichen Regelung.

Der Entwurf schlägt außerdem vor, das effektive verein-
fachte Jugendverfahren auf Heranwachsende auszudehnen,
sofern ausnahmsweise Jugendstrafrecht zur Anwendung
kommt. Einer darüber hinaus gehenden generellen Erweite-
rung des vereinfachten Jugendverfahrens auf Heranwach-

sende bedarf es nicht, da bei Anwendung des allgemeinen
Strafrechts das beschleunigte Verfahren (§§ 417 ff. StPO)
möglich ist.

III. Stärkung der Opferbelange

Der Entwurf will die Opferbelange auch im Jugendstrafver-
fahren grundsätzlich stärker berücksichtigten, ohne jedoch
die Leitprinzipien des Jugendgerichtsgesetzes aufzugeben.
Er schlägt deshalb Änderungen zur Zulässigkeit des Adhäsi-
onsverfahrens und der Nebenklage im Jugendstrafverfahren
vor.

1. Adhäsionsverfahren

Der Gesetzentwurf enthält den Vorschlag, die Möglichkeit
einer Adhäsionsentscheidung auch in denjenigen Fällen zu
eröffnen, in denen der Richter auf einen Heranwachsenden
Jugendstrafrecht anwendet. Nach der geltenden Fassung des
§ 109 Abs. 2 Satz 1 JGG i. V. m. § 81 JGG ist das Adhä-
sionsverfahren ausschließlich in Verfahren gegen Heran-
wachsende zulässig, auf die allgemeines Strafrecht ange-
wendet wird (vgl. BGH, StV 1998, 325; Meyer-Goßner,
StPO, 46. Aufl., § 403 Rn. 8). Der generelle Ausschluss von
Adhäsionsentscheidungen bei Anwendung des Jugendstraf-
rechts ist aber weder sachgerecht noch dogmatisch über-
zeugend: Die bestehende Regelung berücksichtigt nicht die
in jedem Fall gegebene uneingeschränkte zivilrechtliche
Haftung des Heranwachsenden für die aus der Straftat resul-
tierenden Schäden. Durch die Zulassung des Adhäsionsver-
fahrens in allen Verfahren gegen Heranwachsende wird dem
Aspekt der Schadenswiedergutmachung stärkere Bedeutung
beigemessen. Da Jugendliche demgegenüber noch nicht un-
eingeschränkt zivilrechtlich haften, soll es bei diesen bei
dem bestehenden Ausschluss des Adhäsionsverfahrens blei-
ben.

2. Nebenklage

Nach geltendem Recht ist außerdem die Nebenklage in Ver-
fahren gegen Jugendliche grundsätzlich nicht zulässig (§ 80
Abs. 3 JGG). Bei Heranwachsenden ist sie hingegen mög-
lich, und zwar unabhängig davon, ob im konkreten Fall
Jugendstrafrecht oder allgemeines Strafrecht zur Anwen-
dung kommt (§ 109 Abs. 2 JGG). Diese Differenzierung
erscheint nicht gerechtfertigt und ist insbesondere für die
Opfer junger Straftäter nicht nachvollziehbar.

Um die Position des Opfers im Jugendstrafverfahren zu
stärken, wird auch in Verfahren gegen jugendliche Straftäter
die Nebenklage unter den allgemeinen prozessualen Voraus-
setzungen (§§ 395 ff. StPO) zugelassen, wenn nicht im Ein-
zelfall erzieherische Belange vorrangig sind. Der Katalog
der Nebenklagedelikte soll dabei jedoch enger sein als im
allgemeinen Strafverfahrensrecht: Anders als dort soll die
Nebenklage bei Wettbewerbs- und Ehrdelikten sowie bei
„einfacher“ Körperverletzung nach § 223 StGB nicht zuläs-
sig sein. Bei diesen tendenziell weniger schwerwiegenden
Delikten ist dem Interesse an der erzieherischen Ausgestal-
tung sowie der möglichst unkomplizierten und zügigen
Durchführung des Jugendstrafverfahrens der Vorrang ge-
genüber der bestmöglichen verfahrensmäßigen Absicherung
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der Opferbelange einzuräumen. Die Schaffung eines förm-
lichen Klagerechts für das Opfer erscheint hier nicht zwin-
gend geboten.

Den Opfern und den Angehörigen von Opfern wird durch
die Zulassung der Nebenklage künftig auch in Verfahren ge-
gen jugendliche Straftäter die Teilnahme an der Hauptver-
handlung und die Beiordnung eines Rechtsanwalts ermög-
licht. Das gegenwärtige Recht schließt die Beiordnung eines
Opferanwalts gemäß den §§ 406g und 397a StPO nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (vgl. BGH, StraFo
2003, 58) aus. Durch die beabsichtigte Gesetzesänderung
werden für die Opfer jugendlicher Straftäter darüber hinaus
zur Vorbereitung etwaiger Ersatzansprüche wichtige Frage-,
Beweisantrags- und Akteneinsichtsrechte eröffnet. Außer-
dem ist mit der Nebenklagebefugnis das Recht zur Rechts-
mitteleinlegung verbunden.

3. Notwendige Verteidigung

Aus Gründen der „Waffengleichheit“ sieht der Entwurf vor,
dass dem Angeklagten bei Zulassung der Nebenklage ein
Verteidiger zu bestellen ist (notwendige Verteidigung). Die
bloße Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche gegen
Heranwachsende im Rahmen eines Adhäsionsverfahrens
statt im Rahmen eines gesonderten Zivilverfahrens gibt hin-
gegen keinen Anlass, generell die Pflichtverteidigung zu
fordern. Dies gilt unabhängig von der Frage, ob Jugend-
strafrecht angewendet wird.

IV. Ersetzung des Begriffs der schädlichen
Neigungen als eine Voraussetzung
der Verhängung von Jugendstrafe

Mit Recht ist der Begriff der schädlichen Neigungen in § 17
Abs. 2 JGG seit langem erheblicher Kritik ausgesetzt. Der
Ausdruck ist nicht mehr zeitgemäß, wenig bestimmt und
kann zudem eine stigmatisierende Wirkung entfalten, da er
dem jungen Straftäter eine „Defekt-Persönlichkeit“ attes-
tiert. Zudem begünstigt der Begriff eine resignative Haltung
gegenüber einem scheinbar unabänderlichen, in der Anlage
begründeten Schicksal, welche eine erfolgreiche Erzie-
hungsarbeit im Strafvollzug und in der Bewährungshilfe er-
schwert. Der Entwurf schlägt daher vor, den Begriff in An-
lehnung an die von der höchstrichterlichen Rechtsprechung
hierzu entwickelten Kriterien durch eine Formulierung zu
ersetzen, die zum einen die betreffenden Voraussetzungen
der Verhängung von Jugendstrafe präziser und verständ-
licher fasst zum anderen einer Stigmatisierung entgegen-
wirkt.

V. Änderung der Vorschriften
für Heranwachsende

1. Regel-Ausnahme-Verhältnis für die Anwendung
von allgemeinem Strafrecht und Jugendstrafrecht

Durch Änderung des § 105 JGG soll klargestellt werden,
dass die Anwendung von Jugendstrafrecht auf Heranwach-
sende lediglich im Ausnahmefall in Betracht kommt. Die
gerichtliche Praxis hat sich nämlich vom gesetzgeberischen
Leitbild zunehmend entfernt. Während Jugendstrafrecht bei

den Heranwachsenden im Jahr 1954 zu lediglich 20,6 Pro-
zent zur Anwendung gekommen ist, hat sich die Anwen-
dungshäufigkeit über 45,1 Prozent im Jahr 1975 auf 64 Pro-
zent im Jahr 2002 gesteigert. Vor allem bei schwereren
Delikten kommt nahezu ausschließlich Jugendstrafrecht zur
Anwendung. Dabei hat sich eine nach Regionen und Delik-
ten höchst unterschiedliche Praxis herausgebildet.

Diese Entwicklung ist unbefriedigend. Sie ist weder der Be-
völkerung noch den Betroffenen selbst vermittelbar. Die zu-
nehmende Anwendung des Jugendstrafrechts auf Heran-
wachsende steht im Widerspruch dazu, dass der junge
Mensch mit Eintritt der Volljährigkeit alle Rechte und
Pflichten eines mündigen Staatsbürgers erwirbt. Es ist klar-
zustellen, dass er auch im Strafrecht grundsätzlich wie ein
Erwachsener zu behandeln ist und Ausnahmen nur in beson-
ders begründeten Einzelfällen gerechtfertigt sind. Dies gilt
erst recht vor dem Hintergrund, dass die Normen des Straf-
rechts in der Regel klarer sind als beispielsweise kompli-
zierte vertragliche Gestaltungen, für die der Heranwach-
sende die uneingeschränkte Verantwortung trägt.

2. Erweiterung des Strafrahmens für schwerste
Verbrechen Heranwachsender

Wird bei Straftaten Heranwachsender Jugendstrafrecht an-
gewandt, so beträgt das Höchstmaß der Jugendstrafe bisher
zehn Jahre. Damit ist in zwar seltenen, aber dennoch zuwei-
len vorkommenden Fällen schwerster Kriminalität von Her-
anwachsenden eine der Schwere der Schuld angemessene
Ahndung nicht möglich. Deshalb erscheint es notwendig,
das Höchstmaß der Strafe auf fünfzehn Jahre anzuheben.

3. Ermöglichung der Sicherungsverwahrung
bei Anwendung des allgemeinen Strafrechts

Es ist nicht nachvollziehbar, dass nach der bisherigen Rege-
lung des § 106 Abs. 2 Satz 1 JGG bei Heranwachsenden,
bei denen allgemeines Strafrecht angewandt wird, die vor-
behaltlose Anordnung der Sicherungsverwahrung nach § 66
StGB ausgeschlossen ist. Dies wird den berechtigten
Sicherheitsinteressen der Bevölkerung nicht gerecht. Die
Regelung hat zur Folge, dass hochgefährliche heranwach-
sende Straftäter, etwa Sexualstraftäter, nach Verbüßung ih-
rer Freiheitsstrafe in die Freiheit entlassen werden müssen,
obschon ihre weitere Gefährlichkeit feststeht.

Die mit dem Gesetz zur Änderung der Vorschriften über die
Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur
Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3007) eingeführte Möglichkeit, gegen Heran-
wachsende unter sehr engen Voraussetzungen den Vorbehalt
der Sicherungsverwahrung anzuordnen (§ 106 Abs. 3 JGG),
reicht nicht aus. Diese Regelung, die wegen der äußerst ho-
hen Anordnungshürden praktisch keinen Anwendungsbe-
reich hat, ist inkonsequent und nicht geeignet, wesentlich
zur Sicherheit der Bevölkerung beizutragen. Die Siche-
rungsverwahrung muss deshalb im selben Umfang wie bei
Erwachsenen zugelassen werden.

Darüber hinaus ist zur Vermeidung der Fehlbelegung teurer
Therapieplätze mit ungeeigneten Sexualstraftätern die er-
satzlose Streichung des neu eingeführten § 106 Abs. 4 JGG
notwendig.
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B. Zu den einzelnen Vorschriften

Zu Artikel 1 (Änderung des Jugendgerichtsgesetzes)
Zu Nummer 1 (Änderung der Inhaltsübersicht)
Es handelt sich hierbei um Folgeänderungen zu den Num-
mern 4, 6 bis 14 und 43.

Zu Nummer 2 (§ 5 JGG-E)
Das Jugendgerichtsgesetz sieht als Folgen der Jugendstraftat
bisher Erziehungsmaßregeln, Zuchtmittel und Jugendstrafe
vor. Nach dem bisherigen § 13 Abs. 3 JGG hat nur die
Jugendstrafe die Rechtswirkungen einer Strafe. Die Unter-
teilung der daneben bestehenden Sanktionsmöglichkeiten in
Erziehungsmaßregeln und Zuchtmittel ist schon de iure zum
Teil kaum auszumachen und de facto nahezu bedeutungslos.
Letztlich ist das Erziehungsziel für die Anordnung und die
Durchführung sowohl der Erziehungsmaßregeln als auch
der Zuchtmittel entscheidend. Insbesondere bei Arbeitswei-
sungen oder -auflagen ist augenfällig, dass das Gesetz selbst
keine klare Unterscheidung von Erziehungsmaßregeln und
Zuchtmitteln bietet. Die Zuordnung der einzelnen Maßnah-
men zu den Katalogen der Erziehungsmaßregeln und Zucht-
mittel erscheint vielfach willkürlich, sind die Sanktionen
doch zumeist, insbesondere in ihrer konkreten Ausprägung,
multifunktional. Der Entwurf führt daher die bisherigen Er-
ziehungsmaßregeln und Zuchtmittel unter den gemeinsamen
Oberbegriff der „erzieherischen Maßnahmen“ zusammen.
§ 5 Abs. 3 JGG wird dahin geändert, dass von Jugendarrest
und Jugendstrafe abgesehen wird, wenn die Unterbringung
in einem psychiatrischen Krankenhaus oder einer Entzie-
hungsanstalt die Ahndung durch den Richter entbehrlich
macht. Der geltende § 5 Abs. 3 JGG bringt zum Ausdruck,
dass im Interesse der so genannten Einspurigkeit jugend-
strafrechtlicher Rechtsfolgen bei der Anordnung einer frei-
heitsentziehenden Maßregel die zusätzliche Ahndung der
Tat durch Zuchtmittel oder Jugendstrafe nur ausnahmsweise
veranlasst ist. Nachdem der Entwurf die Kategorie der
Zuchtmittel abschafft, wäre eine entsprechende Regelung an
sich nur noch für die Jugendstrafe erforderlich. Da erziehe-
rische Maßnahmen nicht zwingend anzuordnen sind (vgl.
§ 5 Abs. 1 JGG-E), bedarf es einer solchen einschränkenden
Regelung bei ihnen nicht. Zur Klarstellung, dass Jugendar-
rest neben einer Unterbringung regelmäßig entbehrlich sein
dürfte, wird die erzieherische Maßnahme Jugendarrest in
§ 5 Abs. 3 JGG-E jedoch ausdrücklich mit aufgenommen.

Zu Nummer 3 (§ 8 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1, 2 – neu –,
Abs. 3 JGG-E)

Zu Buchstabe a (§ 8 Abs. 1 Satz 1 JGG)
Die vorgeschlagene Regelung stellt eine Folgeänderung zu
§ 5 Abs. 1 JGG-E dar. Erziehungsmaßregeln und Zuchtmit-
tel werden unter dem gemeinsamen Oberbegriff der „erzie-
herischen Maßnahmen“ zusammengefasst.

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe aa und Buchstabe c
Doppelbuchstabe bb
(§ 8 Abs. 2 Satz 1, Abs. 3 Satz 2 – neu – JGG-E)
Um neben einer Jugendstrafe auch das Fahrverbot anordnen
zu können, ist eine entsprechende Ergänzung des § 8 Abs. 2

Satz 1 JGG erforderlich. Dabei wird durch den Klammerzu-
satz (§ 13) deutlich gemacht, dass auf das Fahrverbot nach
dieser Vorschrift mit der Höchstdauer von drei Monaten Be-
zug genommen wird. Demgegenüber soll das Fahrverbot
nach § 44 StGB im Jugendstrafrecht keine Anwendung fin-
den. Dies wird im neuen § 8 Abs. 3 Satz 2 JGG ausdrück-
lich klargestellt.

Zu Buchstabe b Doppelbuchstabe bb (§ 8 Abs. 2 Satz 2
– neu – JGG-E)

Der neu eingeführte Satz 2 in § 8 Abs. 2 JGG-E eröffnet die
Möglichkeit, die Aussetzung der Vollstreckung oder der
Verhängung einer Jugendstrafe mit der Anordnung eines Ju-
gendarrestes zu verbinden. Nach den Erfahrungen der Pra-
xis besteht für diesen Warnschussarrest ein erhebliches Be-
dürfnis, weil viele Jugendliche die zur Bewährung ausge-
setzte Jugendstrafe als „Freispruch zweiter Klasse“ empfin-
den. Der Ernst ihrer Lage und die Notwendigkeit einer
Verhaltensänderung werden ihnen häufig nicht bewusst, da
das Gefühl vorherrscht, „noch einmal davongekommen zu
sein“. Die gleichzeitige Anordnung von Jugendarrest wirkt
diesem Eindruck entgegen und ermöglicht zu Beginn der
Bewährungszeit eine nachdrücklichere erzieherische Ein-
flussnahme. Der Verurteilte wird angehalten, im Jugend-
arrest sein Fehlverhalten zu reflektieren. Ihm wird unmiss-
verständlich deutlich gemacht, dass von ihm eine Verhal-
tensänderung erwartet wird. Zudem wird durch den Warn-
schussarrest die Möglichkeit geschaffen, den Jugendlichen
rasch aus seinem ungünstigen Umfeld zu lösen und dem
Bewährungshelfer den ersten Kontakt zu sichern.

Zu Buchstabe c Doppelbuchstabe aa (§ 8 Abs. 3 Satz 1
JGG-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 5 Abs. 1
JGG-E.

Zu Nummer 4 (Überschrift des Zweiten Teils,
Erstes Hauptstück, Zweiter Abschnitt)

Es handelt sich um eine notwendige Folgeänderung zur Än-
derung des § 5 JGG.

Zu Nummer 5 (§ 9 JGG-E)

Die Vorschrift führt sämtliche Arten erzieherischer Maß-
nahmen in einem neuen einheitlichen Katalog enumerativ
auf. Er zeigt das Nebeneinander diverser Maßnahmen auf,
die den Staatsanwaltschaften und Gerichten zur Verfügung
stehen, um eine sachgerechte Einzelfallentscheidung treffen
zu können. Die Neufassung ist zugleich Folgeänderung zu
den Änderungen der §§ 5 und 8 JGG.

Die Neuregelung in Absatz 2 entspricht dem bisherigen
§ 13 Abs. 3 JGG, der allerdings nur Zuchtmittel betraf. Wie
bisher soll nur die Jugendstrafe die Rechtswirkung einer
Strafe haben.

Zu Nummer 6 (§ 9a – neu – JGG-E)

Der neue § 9a JGG-E entspricht wörtlich dem bisherigen
§ 14 JGG.
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Zu Nummer 7 (§ 10 JGG-E)
§ 10 JGG-E fasst die Weisungen und Auflagen in einer Vor-
schrift zusammen. Satz 1 erwähnt als Zielrichtung sowohl
die Förderung und Sicherung der Erziehung des Jugend-
lichen als auch die Verdeutlichung des Unrechts der Tat.
Dies stellt klar, dass Weisungen und Auflagen beiden Zielen
dienen können. Der Entwurf sieht insoweit keinen Vorrang
bestimmter Maßnahmen vor. Abstufungen ergeben sich erst
im konkreten Einzelfall aus dem Gebot der Verhältnismäßig-
keit und dem Erziehungsgedanken. Die im bisherigen § 10
Abs. 1 Satz 3 JGG enthaltenen Beispiele für Weisungen
bleiben grundsätzlich erhalten. Die Arbeitsweisung ist zwar
als solche im Weisungskatalog nicht mehr ausdrücklich auf-
geführt, da es sich jedoch um einen nach wie vor offenen
Katalog handelt, kann sie gleichwohl weiterhin angeordnet
werden. Zur Erhaltung der Flexibilität werden die Weisun-
gen, welche die Lebensführung des Jugendlichen regeln und
dadurch seine Erziehung fördern und sichern sollen (bislang
§ 10 JGG), weiterhin nicht abschließend aufgezählt.
Durch die Aufnahme der Meldepflicht in den Katalog der
Weisungen (§ 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 JGG-E) soll die Zuläs-
sigkeit einer solchen Weisung klargestellt werden. Nach
geltendem Recht wird die Meldeweisung von Teilen des
juristischen Schrifttums als unzulässig erachtet (vgl. z. B.
Eisenberg, JGG, 10. Aufl. 2004, § 10 Rn. 8). Dem Jugend-
lichen aufzuerlegen, sich zu bestimmten Zeiten bei Gericht
oder einer anderen Stelle zu melden, kann als spürbare Ein-
flussnahme auf sein Freizeitverhalten hohe erzieherische
Wirkung haben und zudem eine effektive Präventionsmaß-
nahme darstellen.
In Absatz 3 finden sich die bisherigen Auflagen des § 15
Abs. 1 JGG wieder.
Bei § 10 Abs. 2 und 3 JGG-E handelt es sich um eine Zu-
sammenfassung der bisherigen Vorschriften des § 10 Abs. 1
Satz 2 und 3 sowie des § 15 Abs. 1 Satz 1 und 2 JGG. Hier-
mit ist keine Änderung gegenüber der bisherigen Rechtslage
verbunden. Durch das Wort „insbesondere“ in Absatz 2
Satz 1 und durch Absatz 2 Satz 2 wird klargestellt, dass der
Katalog wie im geltenden Recht nur für die Weisungen
nicht abschließend ist.
§ 10 Abs. 4 JGG-E entspricht dem bisherigen § 15 Abs. 2
JGG; § 10 Abs. 5 JGG-E entspricht dem bisherigen § 10
Abs. 2 JGG.

Zu Nummer 8 (§ 11 JGG-E)
Es handelt sich um Folgeänderungen zu § 10 JGG-E. Nach
der dortigen Zusammenführung der Weisungen und Aufla-
gen erstreckt sich auch § 11 JGG-E auf Weisungen und Auf-
lagen. Die Verweisung auf einzelne Weisungen in § 10 JGG
wurde der neuen Fassung des § 10 JGG-E angepasst.
Der dem Absatz 3 angefügte neue Satz 4 entspricht dem bis-
herigen § 15 Abs. 3 Satz 3 JGG. Der dort enthaltene Grund-
satz wird auf Auflagen und Weisungen erstreckt.

Zu Nummer 9 (Überschrift des Zweiten Teils,
Erstes Hauptstück, Dritter Abschnitt)

Es handelt sich um eine Folgeänderung nach Schaffung
einer einheitlichen Kategorie der „erzieherischen Maßnah-
men“.

Zu Nummer 10 (§ 13 JGG-E)

Die Vorschrift sieht ein als eigenständige Sanktion ausge-
staltetes Fahrverbot vor. Die Sanktion soll sowohl neben an-
deren jugendstrafrechtlichen Maßnahmen als auch isoliert
verhängt werden können. Sie kann dazu dienen, erziehe-
risch auf die Lebensführung des Jugendlichen einzuwirken,
sie kann aber auch dann eingesetzt werden, wenn dem
Jugendlichen oder Heranwachsenden durch das Verbot der
Benutzung eines Kraftfahrzeugs das von ihm begangene
Unrecht der Tat eindringlich ins Bewusstsein gebracht wer-
den soll und somit die Denkzettelwirkung im Vordergrund
steht. Insbesondere in den letztgenannten Fällen stellt das
Fahrverbot auch eine Alternative zur Verhängung eines
Jugendarrestes dar.

Das Fahrverbot nach § 13 JGG-E kann auch bei Straftaten
angeordnet werden, die nicht bei oder im Zusammenhang
mit dem Führen eines Kraftfahrzeugs oder unter Verletzung
der Pflichten eines Kraftfahrzeugführers begangen wurden.
Hierdurch wird die Sanktionsbreite und damit die Flexibili-
tät des Jugendstrafrechts sinnvoll erweitert.

Die Höchstdauer des Fahrverbots soll drei Monate betragen.
Dies berücksichtigt die besondere Sanktionsempfindlichkeit
von Jugendlichen im betroffenen Bereich und erscheint un-
ter erzieherischen Aspekten ausreichend. Dass ein Fahrver-
bot nicht alle gleich trifft, sondern beispielsweise Täter
mehr belastet, die nicht in der Stadt, sondern auf dem infra-
strukturschwachen Land leben, wird bei der Bemessung der
Sanktion im Einzelfall zu berücksichtigen sein. Namentlich
wird zu beachten sein, ob der Angeklagte die Fahrerlaubnis
beruflich benötigt; dies kann gegebenenfalls bei der Dauer
des Fahrverbotes berücksichtigt werden, sofern das Gericht
auf den Denkzettel nicht ganz verzichten will. Ähnliche Er-
wägungen hat das Gericht auch bei der Bemessung von
Geld- oder Arbeitsauflagen anzustellen.

Das Fahrverbot wird in gleicher Weise wie ein nach § 44
StGB angeordnetes Fahrverbot vollstreckt. § 44 Abs. 2 und
3 StGB werden daher auch auf das Fahrverbot nach § 13
JGG-E für anwendbar erklärt. Ebenso wird auf die Anrech-
nungsbestimmungen in § 51 Abs. 5 StGB und § 450 Abs. 2
StPO sowie Regelungen über die Belehrung in § 268c StPO
verwiesen.

Zu Nummer 11 (§ 14 JGG-E)

Die bisher in § 14 JGG enthaltene Regelung wird aus syste-
matischen Gründen als neuer § 9a JGG-E eingefügt. § 14
JGG ist daher aufzuheben.

Zu Nummer 12 (§ 15 JGG-E)

Der bisherige Regelungsgehalt des § 15 JGG wird in andere
Vorschriften eingegliedert. Die Neufassung des § 15 JGG-E
bringt ein Stufenverhältnis zum Ausdruck, das den Jugend-
arrest nur dann zulässt, wenn andere erzieherische Maßnah-
men nicht ausreichen, um dem Jugendlichen zum Bewusst-
sein zu bringen, dass er für das begangene Unrecht einzuste-
hen hat, Jugendstrafe aber nicht geboten ist.

Zu Nummer 13 (Überschrift des § 16 JGG-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 15 JGG-E.
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Zu Nummer 14 (Umnummerierung des Vierten bis
Siebenten Abschnitts des Zweiten Teils,
Erstes Hauptstück)

Es handelt sich um Folgeänderungen zu Nummer 9 (Strei-
chung des Dritten Abschnitts).

Zu Nummer 15 (§ 17 Abs. 2 JGG-E)

Der Begriff der schädlichen Neigungen wird durch die Kri-
terien der Gefährdung oder Störung der Persönlichkeitsent-
wicklung des Jugendlichen, welche die weitere Begehung
nicht unerheblicher Straftaten befürchten lässt, ersetzt.
Diese Konkretisierung löst die Problematik der unzurei-
chenden Bestimmtheit des Begriffs der schädlichen Neigun-
gen und wirkt einer möglichen Stigmatisierung entgegen.
Die Voraussetzungen in § 17 Abs. 2 Nr. 1 JGG-E greifen die
Kriterien auf, welche die Rechtsprechung zur Anwendung
des Begriffs der schädlichen Neigungen bereits entwickelt
hat (vgl. u. a. BGH, NStZ 2002, 89 m. w. N.). Daher dürfte
die Neufassung nicht zu einer grundlegenden Änderung in
der praktischen Anwendung von Jugendstrafe führen.

Entgegen einer zum Teil vertretenen Auffassung (vgl. inso-
weit Bundesratsdrucksache 464/89 (Beschluss); Bundes-
ratsdrucksache 634/02) kommt es nicht in Betracht, den Be-
griff der schädlichen Neigungen ersatzlos zu streichen und
somit auf diese Tatbestandsalternative der Verhängung von
Jugendstrafe zu verzichten. Dies hätte eine unvertretbare
Einschränkung des Anwendungsbereichs der Jugendstrafe
mit nicht hinnehmbaren Sanktionslücken zur Folge, da die
Schuldschwere nur einen Teil der Fälle erfasst, in denen die
Verhängung einer Jugendstrafe geboten ist. In der prakti-
schen Anwendung hat das Merkmal der schädlichen Nei-
gungen sogar eine höhere Bedeutung als die Schwere der
Schuld. Die Jugendstrafrechtspraxis hat die Jugendstrafe
bislang in 70 Prozent aller Verurteilungen allein mit dem
Vorliegen schädlicher Neigungen begründet.

Zu Nummer 16 (§ 23 Abs. 1 Satz 4 JGG-E)

Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 10 JGG-E.

Zu Nummer 17 (§ 26 Abs. 3 Satz 3 – neu – JGG-E)

§ 26 Abs. 3 Satz 3 – neu – JGG-E sieht eine obligatorische
Anrechnung des verbüßten Warnschussarrestes vor, wenn
auf Grund des Widerrufs der Strafaussetzung zur Bewäh-
rung die Jugendstrafe zu vollstrecken ist. Die Vorschrift ver-
meidet damit eine „Doppelbestrafung“ des Verurteilten.

Zu Nummer 18 (§ 27 JGG-E)

Es handelt sich um Folgeänderungen zur Neufassung des
§ 17 Abs. 2 JGG.

Zu Nummer 19 (§ 30 JGG-E)

Bei der Neufassung des Absatzes 1 Satz 1 handelt es sich
um eine Folgeänderung zur Neufassung des § 17 Abs. 2
JGG.

Mit dem Verweis auf § 26 Abs. 3 Satz 3 JGG-E in Absatz 1
Satz 2 wird die obligatorische Anrechnung des verbüßten
Jugendarrestes auch für den Fall vorgesehen, dass im Nach-
verfahren eine nunmehr zu vollstreckende Jugendstrafe ver-

hängt wurde. Bei der Änderung in Absatz 2 handelt es sich
um eine Folgeänderung.

Zu Nummer 20 (§ 31 JGG-E)

Wird ein Urteil, in dem ein Warnschussarrest festgesetzt
wurde, gemäß § 31 Abs. 2 JGG in eine neue Entscheidung
einbezogen, soll ein bereits verbüßter Warnschussarrest
stets auf die zu vollstreckende Jugendstrafe anzurechnen
sein; dies regelt § 31 Abs. 2 Satz 3 JGG-E.

Im Übrigen handelt es sich um Folgeänderungen zu § 5
JGG-E.

Zu den Nummern 21 bis 27 (§§ 38, 39, 45, 47, 53 bis 55
JGG-E)

Es handelt sich um Folgeänderungen nach Schaffung der
einheitlichen Kategorie der „erzieherischen Maßnahmen“.

Zu Nummer 25 (§ 53 JGG-E)

Nach § 53 Abs. 1 Satz 1 JGG kann der Jugendrichter dem
Familien- oder Vormundschaftsrichter im Urteil die Aus-
wahl und Anordnung von Erziehungsmaßregeln, nicht aber
von Zuchtmitteln, überlassen, wenn er nicht auf Jugend-
strafe erkennt. Durch die Schaffung einer einheitlichen Ka-
tegorie der „erzieherischen Maßnahmen“ erfährt diese Dele-
gationsmöglichkeit eine Ausweitung auf die Verwarnung
und die Erteilung von Auflagen. Dies stärkt die Stellung der
Familien- und Vormundschaftsgerichte. Sie werden von
Verwarnung und Auflagen ebenso verantwortungsvoll Ge-
brauch machen wie die Jugendgerichte. Die Maßnahmen
der Verhängung von Jugendarrest oder Fahrverbot, die über-
wiegend ahndenden Charakter haben, bleiben hingegen dem
Jugendrichter vorbehalten.

Zu Nummer 28 (§ 57 Abs. 1 Satz 3 – neu – JGG-E)

Auch in den Fällen der nachträglichen Entscheidung über
die Aussetzung einer Jugendstrafe zur Bewährung („Vorbe-
währung“) soll dem Gericht die Möglichkeit der Verhän-
gung eines Warnschussarrestes eröffnet werden. § 8 Abs. 2
Satz 2 JGG-E wird daher auch in diesen Fällen für entspre-
chend anwendbar erklärt.

Zu Nummer 29 (§ 59 Abs. 1 Satz 1 JGG-E)

Eine Anfechtung der Anordnung des Jugendarrestes kann
auf Grund der Einheitlichkeit der Entscheidung nach Maß-
gabe des § 59 Abs. 1 JGG-E nur gemeinsam mit der Ent-
scheidung über die Aussetzung erfolgen.

Durch die Änderung in § 59 Abs. 1 Satz 1 JGG-E wird zum
Ausdruck gebracht, dass die sofortige Beschwerde auch
dann zulässig ist, wenn gleichzeitig mit der Entscheidung,
durch die die Aussetzung der Jugendstrafe angeordnet oder
abgelehnt wird, auch die Anordnung des Warnschussarres-
tes angegriffen wird.

Zu den Nummern 30, 31 und 33 (§§ 65, 66, 76 JGG-E)

Es handelt sich um notwendige Folgeänderungen zur Schaf-
fung einer einheitlichen Kategorie der „erzieherischen Maß-
nahmen“. Inhaltliche Änderungen im Vergleich zu der bis-
herigen Rechtslage sind nicht gewollt.
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Zu Nummer 32 (§ 68 JGG-E)

Aus Gründen der „Waffengleichheit“ wird bei der nunmehr
möglichen Zulassung der Nebenklage (§ 80 Abs. 3 JGG-E)
die Verteidigung des Angeklagten erforderlich. Deshalb
wird der Katalog der Fälle der notwendigen Verteidigung in
§ 68 JGG entsprechend erweitert.

Zu Nummer 34 (§ 78 Abs. 3 Satz 3 – neu – JGG-E)

Durch die Verweisung auf § 230 Abs. 2 StPO eröffnet § 78
Abs. 3 Satz 3 JGG-E dem Jugendrichter im vereinfachten
Jugendverfahren die Möglichkeit, die Vorführung anzuord-
nen oder Haftbefehl zu erlassen, wenn der Jugendliche un-
entschuldigt zur mündlichen Verhandlung nicht erschienen
ist. Dies dient der Verfahrensbeschleunigung. Nach h. M.
(vgl. Eisenberg, a. a. O., Rn. 21 zu den §§ 76 bis 78) be-
steht diese Möglichkeit nach geltender Rechtslage nicht,
weil die mündliche Verhandlung im vereinfachten Jugend-
verfahren keine Hauptverhandlung im Sinne von § 226
StPO darstellt.

Zu Nummer 35 (§ 80 Abs. 3 JGG-E)

Mit der Neufassung wird die Nebenklage auch in Strafver-
fahren gegen Jugendliche grundsätzlich zulässig. Die be-
sonderen Leitprinzipien des Jugendstrafrechts, insbesondere
der Erziehungsgedanke und das Gebot besonderer Be-
schleunigung, gebieten jedoch im Vergleich zu der entspre-
chenden Regelung im allgemeinen Strafverfahrensrecht
(§ 395 StPO) tatbestandliche Einschränkungen.

Der Entwurf sieht deshalb vor, dass der Jugendrichter von
der Zulassung der Nebenklage absehen kann, wenn dies aus
erzieherischen Gründen, namentlich wegen der Persönlich-
keit oder des Alters des Angeklagten oder im Hinblick auf
die zu erwartenden Maßnahmen aus Verhältnismäßigkeits-
gründen geboten erscheint.

Außerdem ist der Katalog der Delikte, bei denen Neben-
klage überhaupt möglich ist, enger als in § 395 StPO.

Nur bei generell schwerwiegenden Delikten, bei denen die
grundsätzliche Einräumung eines förmlichen Klagerechts
für das Opfer unerlässlich ist, ist die Zulassung der Neben-
klage statthaft. Bei Wettbewerbs- und Ehrdelikten sowie bei
der „einfachen“ Körperverletzung bleibt die Nebenklage
hingegen von vornherein ausgeschlossen. Bei diesen Delik-
ten ist der erzieherischen Ausgestaltung und dem besonde-
ren Beschleunigungsgebot des Jugendstrafverfahrens der
Vorrang vor der verfahrensrechtlichen Absicherung der Op-
ferinteressen einzuräumen.

Insbesondere um Verfahrensverzögerungen auszuschlie-
ßen, wird auch die im allgemeinen Strafverfahrensrecht be-
stehende Möglichkeit, die Zulassung der Nebenklage über
das Klageerzwingungsverfahren zu erreichen (§ 395 Abs. 1
Nr. 3 StPO), nicht auf das Jugendstrafverfahren übertragen.

Da der Jugendrichter die in jedem Einzelfall zu treffende
Abwägung zwischen den Opferrechten und den Belangen
des Jugendstrafverfahrens am besten treffen kann, soll seine
Entscheidung insbesondere zur Vermeidung erzieherisch
abträglicher Verfahrensverzögerungen zudem unanfechtbar
sein.

Zu Nummer 36 (§ 87 Abs. 4 Satz 2 – neu – JGG-E)
Die Bestimmung regelt, dass ein Warnschussarrest, der
noch nicht verbüßt ist, nicht mehr zu vollstrecken ist, wenn
die Bewährungsaussetzung widerrufen wurde.

Zu Nummer 37 (§ 104 Abs. 4 Satz 1 JGG-E)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu § 5 JGG-E.

Zu Nummer 38 (§ 105 JGG-E)
Die neue Gliederung und Formulierung der Vorschrift stellt
klar, dass der Regelfall die rechtliche Gleichstellung der He-
ranwachsenden mit den Erwachsenen ist und nur ausnahms-
weise bei erheblichen Entwicklungsverzögerungen die An-
wendung von Jugendstrafe in Betracht kommt.
Der Begriff der Jugendverfehlung und die bisherige Diffe-
renzierung zwischen den Nummern 1 und 2 in § 105 Abs. 1
JGG der bisherigen Fassung werden ebenso aufgegeben wie
die Anknüpfung an einen tatsächlich nicht bestehenden
Normtyp des Jugendlichen.
Die Feststellung, ob der Täter entwicklungsmäßig „noch ei-
nem Jugendlichen gleichstand“ oder ob eine „Jugendverfeh-
lung“ vorliegt, erfordert nach geltendem Recht einen Ver-
gleich des Täters mit einem „normalen“ Jugendlichen. Hier-
bei handelt es sich aber um eine fiktive Größe, die in der
Realität mit ihren vielfältigen Abstufungen und Nuancen
keine Entsprechungen findet. Ein empirisch abgesichertes
Leitbild eines „normalen“ Jugendlichen konnte die Wissen-
schaft bisher nicht erbringen (vgl. Eisenberg, a. a. O., § 105
Rn. 7). Die Beurteilung der Frage, ob Jugendstrafrecht oder
allgemeines Strafrecht anzuwenden ist, hängt daher häufig
von äußerlichen Umständen und Zufälligkeiten ab. Zum
Teil wird sogar die Auffassung vertreten, dass die Entschei-
dungen nach § 105 Abs. 1 JGG in einem im Hinblick auf
den Bestimmtheitsgrundsatz des Artikels 103 Abs. 2 GG
problematischen Ausmaß von der Subsumtion normativer
Begriffe abhängt (vgl. Eisenberg, a. a. O., Rn. 3). Die da-
durch hervorgerufenen Schwierigkeiten bei der Rechts-
anwendung können in der Praxis zu Rechtsunsicherheit
und Rechtsungleichheit führen (vgl. Brunner/Dölling, JGG,
11. Aufl. 2002, Einleitung II Rn. 2).
Der Begriff der „Jugendverfehlung“ nach § 105 Abs. 1
Nr. 2 JGG hat sich zudem als zu unbestimmt und in seinem
Verhältnis zur Regelung in § 105 Abs. 1 Nr. 1 JGG als pro-
blematisch erwiesen. Es erscheint daher vorzugswürdig, auf
diesen Begriff völlig zu verzichten und ausschließlich auf
die Entwicklung des Heranwachsenden abzustellen. Die
Anwendung von Jugendstrafrecht ist nur dann gerechtfer-
tigt, wenn eine erhebliche Verzögerung in der sittlichen oder
geistigen Entwicklung gegeben ist. Das Vorliegen dieser
Voraussetzung ist im Einzelfall festzustellen, eine schemati-
sche Bejahung von Entwicklungsverzögerungen ist verfehlt.
Die Entwicklungsverzögerung muss dabei so schwer wie-
gend sein, dass es ausnahmsweise geboten erscheint, den
Heranwachsenden nicht wie einen Erwachsenen, sondern
noch wie einen Jugendlichen zu behandeln und das erziehe-
rische Instrumentarium des Jugendstrafrechts anzuwenden.
Ferner wird klargestellt, dass die Anwendung des Jugend-
strafrechts nur bei solchen Tätern in Betracht kommt, die mit
den jugendspezifischen Maßnahmen des JGG noch zu errei-
chen sind. Sind solche erzieherischen Maßnahmen zum Zeit-
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punkt der richterlichen Entscheidung nicht (mehr) erforder-
lich oder von vornherein aussichtslos, gilt das allgemeine
Strafrecht, das allerdings bei der Ahndung der Straftaten
auch die Berücksichtigung erheblicher Reifeverzögerungen
zum Zeitpunkt der Tat in vielfältiger Weise – zum Beispiel
durch die Annahme eines minder schweren Falles – zulässt.

Mit dem neuen § 105 Abs. 4 JGG-E (bisher § 105 Abs. 3
JGG) wird dem Richter die Möglichkeit eingeräumt, in den
Fällen, in denen (ausnahmsweise) Jugendstrafrecht zur An-
wendung kommt, bei schwersten Straftaten auf Grund der
Schwere der Schuld eine Jugendstrafe von bis zu fünfzehn
Jahren zu verhängen.

Zu Nummer 39 (§ 106 Abs. 3 und 4 JGG-E)

Der Entwurf sieht vor, die Sicherungsverwahrung im selben
Umfang wie bei Erwachsenen zuzulassen. Es ist nicht nach-
vollziehbar, dass nach der bisherigen Regelung des § 106
Abs. 3 Satz 1 JGG auch bei Heranwachsenden, bei denen
allgemeines Strafrecht angewendet wird, die Anordnung der
Sicherungsverwahrung ausgeschlossen ist. Der Ausschluss
der Sicherungsverwahrung in § 106 Abs. 3 Satz 1 JGG wird
den berechtigten Sicherheitsinteressen der Bevölkerung
nicht gerecht. Die Regelung hat zur Folge, dass in bestimm-
ten Fällen hochgefährliche heranwachsende Straftäter nach
Verbüßung ihrer Freiheitsstrafe in die Freiheit entlassen
werden müssen, obschon ihre Gefährlichkeit feststeht.

Die durch das Gesetz zur Änderung der Vorschriften über
die Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestimmung und zur
Änderung anderer Vorschriften vom 27. Dezember 2003
(BGBl. I S. 3007) in § 106 Abs. 3 Satz 2 JGG neu einge-
führte Vorbehaltssicherungsverwahrung, die sich an § 66a
StGB anlehnt, aber keine vorbehaltslose Anordnung gemäß
§ 66 StGB zulässt, kann die oben aufgezeigte Regelungslü-
cke nicht schließen. Sie ist inkonsequent und keine ausrei-
chende Antwort auf das Sicherheitsbedürfnis der Bevölke-
rung. Es besteht kein durchgreifender Grund dafür, dass ge-
gen Heranwachsende, bei denen sämtliche Voraussetzungen
des § 66 StGB vorliegen, Sicherungsverwahrung nicht an-
geordnet werden kann. Die im Gesetz vorgesehene Begren-
zung der Möglichkeit der Anordnung vorbehaltener Siche-
rungsverwahrung auf Fälle, in denen der Verurteilung eine
der in § 66 Abs. 3 Satz 1 StGB genannten Straftaten zu
Grunde liegt, darüber hinaus das Opfer schwer geschädigt
worden ist, die Anlasstat mit einer Freiheitsstrafe von min-
destens fünf Jahren geahndet wurde und sämtliche dieser
Voraussetzungen auch hinsichtlich der erforderlichen Vor-
tat(en) vorliegen, schränkt den Anwendungsbereich so mas-
siv ein, dass damit nahezu kein Sicherheitsgewinn zu erzie-
len ist. Unverständlich ist auch, dass Sicherungsverwahrung
nur angeordnet werden kann, wenn eine der Anlasstaten
nach Inkrafttreten des o. g. Gesetzes am 1. April 2004 be-
gangen wird. § 106 Abs. 3 JGG ist deshalb aufzuheben.

Notwendig ist zudem die ersatzlose Aufhebung des neuen
§ 106 Abs. 4 JGG. Danach kann das Gericht anordnen, dass
bereits die Strafe in einer sozialtherapeutischen Anstalt zu
vollziehen ist. Gegen eine solche Regelung spricht insbe-
sondere, dass die Gerichte bei der Auswahl therapiegeeig-
neter Sexualtäter in der kurzen Zeitspanne einer Hauptver-
handlung in der Regel überfordert wären. Die Belegung teu-
rer Therapieplätze mit ungeeigneten Sexualstraftätern und
eine Vergeudung wichtiger Behandlungsressourcen wären

die Folge. Deshalb ist es weitaus sachgerechter, die Thera-
piegeeignetheit eines Sexualstraftäters nach einer gewissen
Beobachtungszeit im Justizvollzug durch erfahrene Voll-
zugstherapeuten beurteilen zu lassen. Auf diese Weise wird
sichergestellt, dass eine Therapie auch zum Erfolg führt.
Darüber hinaus wäre den Justizvollzugsanstalten die Ent-
scheidung über die Rückverlegung von therapieunwilligen
und therapieresistenten Gefangenen entzogen. Bis zur Her-
beiführung einer gerichtlichen Entscheidung müsste der Ge-
fangene weiter in der sozialtherapeutischen Einrichtung ver-
bleiben, mit entsprechend negativen Auswirkungen auf das
Behandlungsklima für die übrigen Gefangenen. Letztlich
sind auch keine Gründe dafür ersichtlich, warum hier eine
andere Beurteilung als bei Erwachsenen (vgl. § 9 StVollzG)
geboten sein soll. Insbesondere kann entgegen der Begrün-
dung zum Entwurf die Verlegung in die Sozialtherapie auch
während des Vollzugs der Jugendstrafe erfolgen.

Zu Nummer 40 (§ 109 Abs. 2 Satz 1 JGG-E)

Zu Buchstabe a

Durch die Einfügung des Verweises auf die §§ 76 bis 78 und
109 Abs. 2 Satz 1 JGG wird der Anwendungsbereich des
vereinfachten Jugendverfahrens für die Fälle auf Heran-
wachsende ausgedehnt, bei denen ausnahmsweise noch Ju-
gendstrafrecht Anwendung findet. Die hierbei schon in ei-
nem frühen Verfahrensstadium erforderliche Prognoseent-
scheidung ist dem Jugendstrafrecht nicht fremd; auch in den
anderen in § 109 Abs. 2 JGG aufgeführten Fällen muss sie
getroffen werden. Die Ausdehnung des Anwendungsbe-
reichs des vereinfachten Jugendverfahrens auf Heranwach-
sende hat den Vorteil, dass bei den oftmals als Mittäter be-
schuldigten Jugendlichen und Heranwachsenden die gleiche
Verfahrensart zur Verfügung steht.

Zu Buchstabe b

Durch die Streichung des Verweises auf § 81 JGG ist das
Adhäsionsverfahren nach den §§ 403 bis 406c StPO auch
dann zulässig, wenn der Richter auf einen Heranwachsen-
den Jugendstrafrecht anwendet. Die Neuregelung trägt dem
Umstand Rechnung, dass der Heranwachsende – unabhän-
gig von der strafrechtlichen Bewertung – für einen aus einer
Straftat resultierenden Ersatzanspruch grundsätzlich unein-
geschränkt ersatzpflichtig ist. Der Geschädigte erhält hier-
durch die Möglichkeit, schon im Rahmen des Strafverfah-
rens einen eigenen durchsetzbaren Anspruch gegen den
Schädiger zu erlangen, was bei Täter-Opfer-Ausgleich und
Schadenswiedergutmachung als erzieherische Maßnahme
nicht der Fall ist.

Sofern im Einzelfall die Durchführung eines Adhäsionsver-
fahrens dem Erziehungsgedanken des JGG zuwiderläuft
und sich daher für das konkrete Jugendstrafverfahren nicht
eignet, kann der Richter nach der allgemeinen Bestimmung
des § 405 Satz 2 StPO von einer Entscheidung absehen. Die
Entscheidung im Adhäsionsverfahren bietet sich im Regel-
fall nur dann an, wenn der Heranwachsende über eigene
finanzielle Mittel verfügt. Darüber kann sich der Jugend-
richter informieren. Einen vom Verletzten zu erwartenden
oder geltend gemachten Ersatzanspruch, der die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit des heranwachsenden Angeklagten
übersteigt und damit aus erzieherischer Sicht eher zweifel-
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haft ist, wird der Richter als ungeeignet zur Behandlung im
Jugendstrafverfahren ansehen.

Zu den Nummern 41 und 42 (§§ 112 und 112a JGG-E)
Es handelt es sich um notwendige Folgeänderungen zu den
Nummern 2, 5 und 7 (§§ 5, 9 und 10 JGG-E).

Zu Nummer 43 (§ 124 JGG-E)
§ 124 JGG enthielt ursprünglich die Berlin-Klausel, die in-
zwischen gegenstandslos ist. Die Vorschrift erhält nun wie-
der einen Regelungsinhalt. Der bisherige § 15 Abs. 2 Nr. 1
JGG wurde in § 10 Abs. 4 Nr. 1 JGG-E verschoben. Es ist
daher klarzustellen, dass die in Anlage I Kapitel III Sachge-
biet C Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe b des Einigungsvertra-
ges enthaltene Verweisung auf § 15 Abs. 2 Nr. 1 JGG nun
§ 10 Abs. 4 Nr. 1 JGG-E betrifft.
Durch die Einführung eines einheitlichen Katalogs erziehe-
rischer Maßnahmen ist die insoweit unterschiedliche Be-
grifflichkeit zwischen Beitrittsgebiet und altem Bundesge-
biet aufgehoben. Die in Anlage I Kapitel III Sachgebiet C
Abschnitt III Nr. 3 Buchstabe c und d des Einigungsvertra-
ges enthaltenen Maßgaben sind daher nicht mehr anzuwen-
den.

Zu Artikel 2 (Änderung der StPO)
Zu Nummer 1 (§ 111a Abs. 5 Satz 2 StPO-E)
Es handelt sich um eine Folgeänderung zu der Neuregelung
des Fahrverbots in § 13 JGG-E.

Zu Nummer 2 (§ 479 Abs. 2 Nr. 1 StPO)
Es handelt sich um eine Folgeänderung auf Grund der
Schaffung eines einheitlichen Katalogs erzieherischer Maß-
nahmen (§ 5 Abs. 1, § 10 JGG-E).

Zu Artikel 3 (Änderung des BZRG)

Zu den Nummern 1, 3, 4 und 5 Buchstabe a
(§§ 5, 32, 46 und 60 Abs. 1 Nr. 2 BZRG-E)
Es handelt sich um Folgeänderungen auf Grund der Schaf-
fung eines einheitlichen Katalogs erzieherischer Maßnah-
men im JGG.

Zu den Nummern 2 und 5 Buchstabe b
(§§ 13 und 60 Abs. 1 Nr. 3 BZRG-E)
§ 13 Abs. 1 Nr. 1 Halbsatz 1 BZRG wird dahin gehend ge-
ändert, dass der Jugendarrest, der gemäß § 8 Abs. 2 Satz 2
i. V. m. § 57 Abs. 1 Satz 3 JGG-E neben einer nachträg-
lichen Strafaussetzung zur Bewährung verhängt worden ist,

in das Zentralregister einzutragen ist. Die Eintragung des
schon im Urteil angeordneten Warnschussarrestes wird
durch die bereits geltende Vorschrift des § 5 Abs. 2 BZRG
geregelt.
In § 13 Abs. 2 Satz 2 und § 60 Abs. 1 Nr. 3 BZRG-E wird
die Möglichkeit berücksichtigt, Jugendarrest neben der
Aussetzung der Verhängung der Jugendstrafe anzuordnen.

Zu Artikel 4 (Änderung des BDSG)
Bei der Änderung des § 14 Abs. 2 Nr. 7 BDSG handelt es
sich um eine notwendige Folgeänderung auf Grund der
Schaffung eines einheitlichen Katalogs erzieherischer Maß-
nahmen im JGG.

Zu Artikel 5 (Änderung des AuslG)
Bei der Änderung des § 88 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 AuslG han-
delt es sich um eine notwendige Folgeänderung auf Grund
der Schaffung eines einheitlichen Katalogs erzieherischer
Maßnahmen im JGG.

Zu Artikel 6 (Änderung des EGStGB)
Bei der Aufhebung von Artikel 1a Abs. 3 EGStGB handelt
es sich um eine Folgeänderung auf Grund der Aufhebung
von § 106 Abs. 3 und 4 JGG. Der Entwurf sieht vor, die
Sicherungsverwahrung bei Heranwachsenden, bei denen
allgemeines Strafrecht zur Anwendung kommt, im selben
Umfang wie bei Erwachsenen zuzulassen. Die in Artikel 1a
Abs. 3 EGStGB enthaltenen Einschränkungen der Anwend-
barkeit der Sicherungsverwahrung bei Heranwachsenden
sind damit ebenfalls aufzuheben.
Bei der Änderung des Artikels 293 Abs. 3 und des Arti-
kels 313 Abs. 1 Satz 2 EGStGB handelt es sich um Folge-
änderungen auf Grund der Schaffung des einheitlichen
Katalogs erzieherischer Maßnahmen im JGG.

Zu Artikel 7 (Änderung des StVG)
Bei der Änderung in § 21 StVG handelt es sich um eine Fol-
geänderung auf Grund des neu geschaffenen § 13 JGG-E.
Die Sanktionierung etwaiger Verstöße soll die Einhaltung
des Fahrverbots gewährleisten.
Bei der Änderung des § 35 Abs. 1 Nr. 2 StVG handelt es
sich um eine notwendige Folgeänderung auf Grund der
Schaffung eines einheitlichen Katalogs erzieherischer Maß-
nahmen im JGG.

Zu Artikel 8 (Inkrafttreten)
Die Vorschrift regelt das Inkrafttreten.
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Anlage 2

Stellungnahme der Bundesregierung

I. Allgemeiner Teil
Die Bundesregierung lehnt den Entwurf des Bundesrates
insgesamt ab. Er enthält eine Reihe alter Verschärfungsfor-
derungen, mit denen sich das – auch von ihr angestrebte –
Ziel, die Jugendkriminalität wirksamer zu bekämpfen, nicht
erreichen lässt. Er sieht daneben einige Änderungen vor, die
nur zum Teil bzw. in modifizierter oder ergänzter Form zu
befürworten sind. Schließlich sind Änderungsvorschläge
enthalten, die vom Ansatz her durchaus diskussionswürdig,
aber in der vorgesehenen Lösung abzulehnen und auch noch
nicht ausgereift sind. Sie tritt dem vorgeschlagenen Rege-
lungspaket daher nachdrücklich entgegen.
Zahlreiche Vorschläge des Bundesrates sind altbekannt. Sie
sind teilweise schon mehrmals erfolglos Gegenstand von
Gesetzgebungsverfahren gewesen (vgl. nur Bundesrats-
drucksache 459/98, 449/99, 850/02, jeweils vom Bundesrat
abgelehnt, sowie Bundestagsdrucksache 14/3189, vom Bun-
destag in 2. Lesung abgelehnt). Sie wurden zuletzt auch ge-
genüber dem Gesetzentwurf des Bundesrates zur Verbesse-
rung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz zurückgewie-
sen (vgl. Bundestagsdrucksache 15/1472). Die Fach-
öffentlichkeit steht diesen Vorschlägen ebenfalls ablehnend
gegenüber. Der 25. Deutsche Jugendgerichtstag in Marburg
im September 2001, die 2. Jugendstrafrechtsreform-Kom-
mission der DVJJ im August 2002 und der 64. Deutsche
Juristentag in Berlin im September 2002 lehnten diese
Änderungsvorschläge klar ab. Auch die Teilnehmer des
27. Strafverteidigertages in Leipzig im März 2003 sprachen
sich zumeist gegen die Verschärfungsforderungen aus. Neue
Argumente, die die bekannten Vorschläge nunmehr recht-
fertigen würden, sind ebenso wenig ersichtlich wie empi-
rische oder kriminologische Argumente. Ihre Umsetzung
würde im Hinblick auf das angestrebte Ziel vielmehr kon-
traproduktiv wirken.

II. Zu den einzelnen Vorschriften
Zu Artikel 1 – Änderung des Jugendgerichtsgesetzes

Zu den Nummern 1 bis 9, 11, 12, 14, 16, 20 bis 27, 30, 31
und 33, 37
– Änderung der Inhaltsübersicht und
der Abschnittsüberschriften sowie von
§§ 5, 8 bis 11, 14 f., 23, 31, 38 f., 45,
47, 53 bis 55, 65 f., 76, 104 JGG –
Zusammenfassung von Erziehungs-
maßregeln und Zuchtmitteln zu
einem einheitlichen Katalog
„erzieherischer Maßnahmen“

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Wenngleich eine Neustrukturierung der Rechtsfolgen aus
Sicht der Bundesregierung durchaus diskussionswürdig ist,
so ist die im Entwurf konkret vorgeschlagene Form der Ver-
einheitlichung und damit der Beseitigung der Unterteilung

zwischen Erziehungsmaßregeln und Zuchtmitteln nicht
überzeugend. Sie verwischt sinnvolle Unterschiede, auch
solche, die schon im Hinblick auf die unterschiedliche Ziel-
setzung durchaus ihre Berechtigung haben. Auch lässt sie
den Vorrang etwa der fördernden/helfenden Sanktionen vor
repressiven oder der ambulanten vor stationären Maßnah-
men nicht klar erkennen.

Zu den Nummern 3, 17, 20, 28, 29, 36
– § 8 Abs. 2 Satz 2 – neu –, § 26 Abs. 3
Satz 3 – neu –, § 31 Abs. 2 Satz 3
– neu –, § 57 Abs. 1 Satz 3 – neu –, § 59
Abs. 1 Satz 1 – neu –, § 87 Abs. 4
Satz 2 – neu – JGG –
Warnschussarrest

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.

Zur Begründung wird auf die Stellungnahme der Bundes-
regierung zum Gesetzentwurf des Bundesrates zur Verbes-
serung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz (Bundestags-
drucksache 15/1472, S. 10) Bezug genommen. Ergänzend
ist auf Folgendes hinzuweisen: Voraussetzung für die Aus-
setzung einer Jugendstrafe zur Bewährung ist u. a., dass das
Gericht die Erwartung hat, der Jugendliche werde auch
ohne die Einwirkung des Strafvollzugs künftig einen recht-
schaffenen Lebenswandel führen; besteht die Erwartung,
der Jugendliche werde sein Verhalten nicht ändern, kommt
schon eine Aussetzung zur Bewährung nicht in Betracht.

Zu den Nummern 3, 5, 10 – Änderung von §§ 8 und 9
JGG, § 13 – neu – JGG
Fahrverbot als selbständige
Sanktion, auch ohne
Verkehrsbezug

Dem Vorschlag wird in der vorliegenden Form nicht zuge-
stimmt.

Ein Fahrverbot als generell ahndendes Zuchtmittel bei
Straftaten ohne jeden Zusammenhang mit dem Straßenver-
kehr erscheint in verschiedener Hinsicht problematisch.
Zum einen steht es in Konflikt mit dem Erziehungsgedan-
ken und dem Hauptziel des Jugendstrafrechts, der Vermei-
dung künftiger Straffälligkeit. Viele Fachleute des Jugend-
kriminalrechts sprechen bei einem solchen Fahrverbot von
einer „Strafbarkeitsfalle“. Empirische Erkenntnisse zu
„Denkzettelstrafen“ generell lassen zwar eine kurzfristige
Beeindruckung der Sanktionierten möglich erscheinen,
sprechen aber eher gegen eine mittel- bis langfristige posi-
tive Beeinflussung des Legalverhaltens. Im Übrigen würde
eine Ausweitung auf Straftaten ohne Verkehrsbezug zu
einem „Sonderrecht“ für Fahrerlaubnisinhaber führen, das
eine schwer nachvollziehbare Ungleichbehandlung, z. B.
von Mittätern, zur Folge haben könnte. Die erzieherische
Effizienz wäre, wenn kein Verkehrsbezug besteht, mangels
nachvollziehbarer Verknüpfung der Sanktion mit dem vor-
angegangenen Fehlverhalten fragwürdig. Nicht zuletzt
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würde eine ausdrückliche Verankerung im Zuchtmittelkata-
log die Gefahr einer ausgeweiteten Anwendung nach dem
„Gießkannenprinzip“ beinhalten, wie sie heute teilweise bei
Geld- und Arbeitsauflagen zu beobachten ist, da deutlich
weniger Aufwand erforderlich wäre als etwa bei differen-
zierten sozialpädagogischen Maßnahmen der Jugendhilfe.

Ein Fahrverbot als Zuchtmittel bei allgemeiner Kriminalität
muss aus diesen Gründen ausgeschlossen bleiben. Eine Be-
schränkung auf Zusammenhangstaten würde aber die Ge-
fahr einer Fehlanwendung des Zuchtmittels im Jugendstraf-
recht reduzieren. Bei einem Bezug der Tat zum Straßenver-
kehr wäre wegen der nachvollziehbaren Verknüpfung der
Sanktion mit dem Fehlverhalten auch am ehesten der ange-
strebte erzieherische Effekt denkbar. Letztlich würde ein
entsprechend ausgestaltetes Fahrverbot außerdem der Ein-
heitlichkeit des Verkehrsstrafrechts dienen. Wie im Rahmen
der Gegenäußerung der Bundesregierung zum Gesetzent-
wurf zur Reform des Sanktionenrechts bereits mitgeteilt
(vgl. Bundestagsdrucksache 15/2725, S. 49 f.), würde sich
die Bundesregierung deshalb einem Fahrverbot als Zucht-
mittel für Verkehrs- und Zusammenhangstaten nicht grund-
sätzlich verschließen.

Zu Nummer 7 – § 10 Abs. 2 Satz 1 Nr. 9 – neu – JGG –
Meldepflicht als Weisung

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.

Auch insoweit wird auf die Stellungnahme der Bundesre-
gierung zum Gesetzentwurf des Bundesrates zur Verbesse-
rung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz (Bundestags-
drucksache 15/1472, S. 10 f.) verwiesen.

Zu den Nummern 15, 18, 19 – Änderung von §§ 17
Abs. 2, 27, 30 Abs. 1 Satz 1
JGG –
Ersetzung des Begriffs der
„schädlichen Neigungen“
als Voraussetzung der
Jugendstrafe

Dem Vorschlag wird in der vorliegenden Form nicht zuge-
stimmt.

Die Bundesregierung hat zwar grundsätzlich keine Ein-
wände gegen den Vorschlag, den Begriff der „schädlichen
Neigungen“ als Voraussetzung der Jugendstrafe zu ersetzen.
Der gegenwärtige Vorschlag, der nicht auf die Tat und das
Legalverhalten abstellt, sondern u. a. an eine „Störung der
Persönlichkeitsentwicklung“ anknüpft, ist aber nicht zu be-
fürworten.

Zu Nummer 34 – § 78 Abs. 3 Satz 3 – neu – JGG –
Vorführungs-/Haftbefehl auch im
vereinfachten Jugendverfahren

Dem Vorschlag wird in der vorliegenden Form, soweit er
sich auf Vorführungsbefehl und Haftbefehl bezieht, nicht
zugestimmt.

Auch hierzu wird auf die Stellungnahme der Bundesregie-
rung zum Gesetzentwurf des Bundesrates zur Verbesserung
der Bekämpfung der Jugenddelinquenz (Bundestagsdruck-
sache 15/1472, S. 11) verwiesen.

Im Referentenentwurf eines 2. JGGÄndG des Bundesminis-
teriums der Justiz ist die Möglichkeit der Vorführung im
vereinfachten Jugendverfahren enthalten. Der Entwurf
wurde im April 2004 an die Landesjustizverwaltungen ver-
sandt. Soweit der Entwurf des Bundesrates die Einführung
einer verfahrenssichernden Haft für Jugendliche im verein-
fachten Jugendverfahren vorsieht, wird auf die ablehnende
Stellungnahme der Bundesregierung im Rahmen eines frü-
heren Entwurfs Bezug genommen (Bundestagsdrucksache
14/5014, S. 7).

Zu Nummer 35 – Änderung von § 80 Abs. 3 JGG –
eingeschränkte Zulassung der
Nebenklage auch gegen Jugendliche

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.

Die Zulassung der Nebenklage gegen Jugendliche könnte
– trotz der vorgesehenen Einschränkungen – die erziehe-
rische Zielsetzung und täterorientierte und jugendadäquate
Ausgestaltung des Jugendstrafverfahrens erheblich beein-
trächtigen. Es bestünde die Gefahr, dass der Nebenkläger
wegen seines eigenen Genugtuungsbedürfnisses ohne Rück-
sicht auf erzieherische Erwägungen die Verhandlung nach-
haltig mitgestalten würde. Zudem könnte es zu erzieherisch
unerwünschten Verfahrensverzögerungen kommen.

Außerdem lässt sich das wesentliche Anliegen der Neben-
klagebefürworter, nämlich eine angemessene Einbeziehung
des Opfers und die Verbesserung seines Schutzes, auch auf
andere Weise aufnehmen: es genügt, die besonderen Verfah-
rensrechte in §§ 406d ff. StPO, die Information, Anwesen-
heit und Betreuung des Opfers im Verfahren sicherzustellen,
weitgehend auch im Jugendstrafverfahren Anwendung fin-
den zu lassen. Ein entsprechender Vorschlag ist im Referen-
tenentwurf eines 2. JGGÄndG des Bundesministeriums der
Justiz enthalten, der im April 2004 an die Landesjustizver-
waltungen versandt worden ist.

Zu Nummer 38 – Änderung von § 105 JGG –
weitgehende Herausnahme der
Heranwachsenden aus dem
Jugendstrafrecht und
Anhebung des Höchstmaßes der
Jugendstrafe auf 15 Jahre bei
Heranwachsenden

Den Vorschlägen wird nicht zugestimmt.

Die Bundesregierung hält die – wortgleich auch in dem vom
Bundesrat abgelehnten Gesetzesantrag Bayerns zum Schutz
der Bevölkerung vor schweren Straftaten (Bundesratsdruck-
sache 850/02 vom 13. November 2002) und beinahe wort-
gleich auch in dem Entwurf eines Gesetzes zur Verbesse-
rung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz enthaltene –
Forderung, grundsätzlich das allgemeine Strafrecht auf Her-
anwachsende anzuwenden, für verfehlt. Insoweit wird zur
Vermeidung von Wiederholungen auf die Stellungnahme
der Bundesregierung zum Gesetzentwurf des Bundesrates
zur Verbesserung der Bekämpfung der Jugenddelinquenz
verwiesen (Bundestagsdrucksache 15/1472, S. 11).

Das Gleiche gilt für die Forderung nach Anhebung der Ju-
gendstrafe auf bis zu 15 Jahre für Heranwachsende; auch in-
soweit wird auf die genannte frühere Stellungnahme Bezug
genommen.
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Zu Nummer 39 – Aufhebung von § 106 Abs. 3 und 4
JGG –
unbeschränkte Zulassung der
Sicherungsverwahrung wie bei
Erwachsenen gegen Heranwachsende
bei Anwendung des allgemeinen
Strafrechts

Dem Vorschlag wird nicht zugestimmt.
Zur Begründung wird verwiesen auf die Gegenäußerung der
Bundesregierung zur Stellungnahme des Bundesrates zum
Entwurf eines Gesetzes zur Einführung der nachträglichen
Sicherungsverwahrung (Bundestagsdrucksache 15/2945,
S. 5), die ihrerseits auf die Begründung des Regierungsent-
wurfs (Bundestagsdrucksache 15/2887) Bezug nimmt.

Zu Nummer 40 – Änderung von § 109 Abs. 2 Satz 1
JGG –
vereinfachtes Jugendverfahren auch
für Heranwachsende
Zulassung des Adhäsionsverfahrens
auch bei Anwendung von Jugend-
strafrecht auf Heranwachsende

Die beiden Vorschläge sind nach Ansicht der Bundesregie-
rung vom Ansatz her zu begrüßen. Allerdings sind Ergän-
zungen erforderlich:
Der Vorschlag, das vereinfachte Jugendverfahren auch auf
Heranwachsende auszudehnen, auf die Jugendstrafrecht an-
gewendet wird, ist schon aus Gründen der Verfahrensöko-

nomie und -beschleunigung sinnvoll. Allerdings sollte eine
solche Änderung mit dem gleichzeitigen Ausschluss des be-
schleunigten Verfahrens gegen Heranwachsende bei An-
wendung des Jugendstrafrechts verbunden werden.

Der Vorschlag, das Adhäsionsverfahren bei Heranwachsen-
den auch bei Anwendung von Jugendstrafrecht zuzulassen,
ist nach Ansicht der Bundesregierung ebenfalls sinnvoll.
Zwar steht das Adhäsionsverfahren als kontradiktorisches
Verfahren im Widerspruch zu dem auf Kommunikation und
konstruktive Konfliktlösung angelegten Jugendstrafverfah-
ren und kann dieses erheblich verzögern. Bei den zivilrecht-
lich voll verantwortlichen Heranwachsenden ist es gleich-
wohl angemessen, für den Verletzten die Wahrnehmung sei-
nes Restitutionsinteresses zu erleichtern. Allerdings sollte
die Regelung ergänzend noch mit der Aufnahme einer Be-
stimmung verknüpft werden, wonach die Anwendung des
§ 74 Abs. 1 JGG (Möglichkeit, den jugendlichen Angeklag-
ten von Kosten und Auslagen zu entlasten) auf die Auslagen
des Verletzten im Adhäsionsverfahren (§ 472a StPO) ausge-
schlossen ist. Ein entsprechender Vorschlag ist im Referen-
tenentwurf eines 2. JGGÄndG des Bundesministeriums der
Justiz enthalten, der im April 2004 an die Landesjustizver-
waltungen versandt worden ist.

Zu den Artikeln 2 bis 7

Insoweit handelt es sich um Folgeänderungen auf Grund der
in Artikel 1 vorgeschlagenen Änderungen, so dass sich eine
separate Stellungnahme erübrigt.
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